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1 Was ist überhaupt ein Insolvenzverfahren?  
 
Das Verbraucherinsolvenzverfahren bietet Privatpersonen eine gute Möglichkeit, ihre 
finanzielle Situation wieder in den Griff zu bekommen. Oft sind die Betroffenen aufgrund 
widriger Lebensumstände und ohne jegliches Verschulden in diese Situation hineingeraten.  
 
Die häufigste Ursache für private Insolvenz ist ein bestehender Privatkredit mit hohen 
monatlichen Raten und eine plötzliche Arbeitslosigkeit. Um den Kredit weiter abzahlen zu 
können, werden andere Rechnungen nicht beglichen.  
 
Die Folge sind Mahnungen und Mahngebühren, die mitunter beträchtlich sein können. Um 
diese Finanzlöcher zu stopfen, werden neue Kredite aufgenommen. Dabei laufen die 
Kreditzinsen immer weiter – bis der Betrag irgendwann so hoch ist, dass keine Zahlung von 
Zinsen oder die Abzahlung von Krediten mehr möglich ist. 
 
In dieser Situation droht meistens die Pfändung. Dabei wissen viele Schuldner nicht, dass sie 
nur den pfändungsfreien Teil ihres Einkommens an die Gläubiger überweisen müssen.  
 
Dieser beträgt bei einer allein stehenden Person ohne Unterhaltspflichten 990 € des 
Nettoeinkommens. Das darüber hinausgehende Einkommen hat der Gesetzgeber dem 
Schuldner zum Erhalt der Lebenshaltungskosten vorbehalten und muss er keinesfalls auch 
noch mit seinen Gläubigern teilen. 
 
Anstatt sich aber auf die Pfändungsgrenzen zu berufen, bringen viele Schuldner jeden Cent 
zur Begleichung der Schulden auf. Geld zum Leben bleibt da nicht übrig. Dies geht nicht 
lange gut.  
 
Wer in einer solch ausweglos erscheinenden Situation vernünftig ist, nutzt das 
Insolvenzverfahren und stellt einen Verbraucherinsolvenzantrag.  
 
Das Verfahren ist einfach. Zunächst muss sich der Betroffene auf zwei Folgen einstellen: 
Erstens verbleibt ihm für die nächsten sechs Jahre nur noch der pfändungsfreie Teil seines 
Einkommens und zweitens muss er das pfändbare Vermögen abgeben, das am Tag der 
Verfahrenseröffnung vorhanden ist.  
 
Pfändbares Vermögen wäre beispielsweise eine Lebensversicherung, ein Sparguthaben oder 
aber auch das Auto (dazu später ausführlich mehr). Keinesfalls gehört eine normale 
Wohnungseinrichtung oder die Kleidung dazu. Die Lebensgrundlagen darf man Ihnen nicht 
wegnehmen. 
 
Ansonsten werden die Schuldner in Ruhe gelassen. Die im Gesetz genannten 
„Obliegenheiten“ wie beispielsweise die „Pflicht“, jede Arbeit anzunehmen nur um ein 
möglichst hohes Einkommen für die Gläubiger zu erzielen, hat sich als nicht durchsetzbar 
erwiesen.  
 
Beispielsweise muss eine Studentin nicht ihre Ausbildung aufgeben irgendeinen Job 
anzunehmen, nur um zu arbeiten. 







 
Mir ist kein einziger Fall bekannt, wo es dem Betroffenen nach der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens schlechter ging als vorher. Im Gegenteil, es stellt sich eine große 
Erleichterung ein und natürlich auch eine neue Zukunftsperspektive. 
 
Als Folge des Verbraucherinsolvenzverfahrens müssen Sie für die nächsten 6 Jahre den 
pfändbaren Teil Ihres Einkommens an den Insolvenzverwalter abtreten.  
 
Die Pfändungsgrenze beginnt bei 990 € netto und steigt pro Unterhaltspflicht. Von dem 
darüber hinausgehenden Einkommen wird Ihnen als grobe Faustregel ca. zwei Drittel 
abgezogen. 
 
Vorhandenes Vermögen wie beispielsweise Lebensversicherungen oder das eigene Fahrzeug 
verwertet der Insolvenzverwalter zu Beginn des Verfahrens. Einrichtungsgegenstände, 
Kleider und Schmuck bleiben in der Regel verschont. 
 
Mehr passiert nicht. Sie können nach wie vor alles tun und lassen was Sie wollen und 
niemand darf sich einmischen.  
 
Insbesondere dürfen Sie sich selbständig machen und Sie dürfen die Wohnung beziehen, die 
Ihnen beliebt. Was Sie mit dem pfändungsfreien Teil Ihres Einkommens machen, geht 
niemanden etwas an.   
 
Einen Kredit werden Sie allerdings in den nächsten Jahren nicht mehr bekommen, aber davon 
haben Sie sicherlich erst einmal genug. 
 
Genau sechs Jahre später, von dem Datum des Eröffnungsbeschlusses an gezählt, wird das 
Gericht einen Beschluss erlassen und die Restschuldbefreiung erteilen. Im Klartext: Sie sind 
schuldenfrei. 
 
Nun wissen Sie, was ein Verbraucherinsolvenzverfahren überhaupt bezweckt. Erfahren Sie 
morgen, wie Sie sich optimal darauf vorbereiten. 
 








 
 
2 Wie Sie das Verbraucherinsolvenzverfahren vorbereiten 
 
Im Gegensatz zum Regelinsolvenzverfahren für Unternehmer sind Privatpersonen 
verpflichtet, zur Vorbereitung des Verbraucherinsolvenzverfahrens professionelle Hilfe in 
Anspruch zu nehmen.  
 
Der Insolvenzrichter wird ein solches Verfahren nur eröffnen, wenn vorher von einer 
öffentlichen Schuldenberatungsstelle oder einem Rechtsanwalt das so genannte 
außergerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren durchgeführt wurde. Auch das korrekte und 
vollständige Ausfüllen des umfangreichen Antragformulars dürfte ohne juristischen Beistand 
kaum gelingen 
 
Online-Schuldenfrei.de erfüllt die gleichen Aufgaben wie eine öffentliche Schuldnerberatung. 
Nach Abschluss des Schuldenbereinigungsverfahrens erhalten Sie von uns gleich einer 
öffentlichen Beratungsstelle die für die Verfahrenseröffnung erforderliche Bescheinigung.  
 
Der einzige Unterschied: Während öffentliche Beratungsstellen wegen des hohen Andrangs 
circa ein bis zwei Jahre benötigen, sichern wir die Bearbeitung Ihres Antrags binnen sechs 
Wochen zu und Sie erhalten kompetente Beratung durch einen Rechtsanwalt. 
 
Zu einem persönlichen Gespräch in unserer Kanzlei brauchen Sie nicht zu erscheinen. Wir 
wickeln alles über die Web-Seite online ab. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an 
oder Sie übersenden uns eine E- Mail. 
 
Selbstverständlich können wir auch dann für Sie tätig werden, wenn Sie nicht in Berlin 
wohnen. Online-Schuldenfrei.de gilt für das gesamte Bundesgebiet. Ein Umzug nach Berlin 
ist nicht erforderlich und selbst wenn Sie vorübergehend im Ausland leben, ist die Einleitung 
eines Insolvenzverfahrens durch uns möglich.  
 
Es ist auch nicht erforderlich, dass Sie irgendjemanden darüber informieren, dass Sie 
Insolvenz beantragen werden. Informieren Sie auf keinen Fall Ihre Gläubiger. Die Gläubiger 
werden von Online-Schuldenfrei.de im so genannten außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungsverfahren von dem bevorstehenden Insolvenzverfahren informiert.  
 
Vermeiden Sie in dieser Phase möglichst jeden Kontakt zu den Gläubigern. Oft kommt es vor, 
dass geschickte Gläubiger Sie noch zu irgendwelchen Zahlungen überreden, zu denen Sie gar 
nicht verpflichtet sind. Auch wenn es schwer fällt, halten Sie still, vermeiden Sie möglichst 
jeden Kontakt. 
 
Sind Ihre Einkünfte so gering, dass Sie kein Geld für die Schulden aufbringen können, dürfen 
Sie selbstverständlich trotzdem Insolvenz beantragen. 
 
Sie können auch dann das Insolvenzverfahren beantragen, wenn Ihre Einkünfte so gering 
sind, dass die Gläubiger komplett leer ausgehen. Dann handelt es sich um ein so genanntes 
masseloses Verfahren. Selbst die Gerichtskosten übernimmt der Staat. 
 







So mancher unerfahrene Insolvenzverwalter verlangt von dem Schuldner, dass er von seinem 
pfändungsfreien Einkommen das Geld für die Gerichtskosten zusammenspart. Das darf er 
nicht. Das pfändungsfreie Einkommen dürfen Sie vollständig für sich selbst behalten. 
 
Hinsichtlich der Dauer des Insolvenzverfahrens bestehen widersprüchliche Informationen.  
 
Richtig ist: Das Verbraucherinsolvenzverfahren dauert auf den Tag genau sechs Jahre und 
beginnt mit dem Datum des Eröffnungsbeschlusses. 
 
Das Insolvenzverfahren ist in zwei Verfahrensabschnitte aufgeteilt. Das eigentliche 
Insolvenzverfahren und die Wohlverhaltensperiode.  
 
Das war’s zu den Grundkenntnissen und den Tipps, wie Sie das 
Verbraucherinsolvenzverfahren optimal vorbereiten. Nun geht es ins Detail. Als nächstes 
teilen wir Ihnen mit, wie Sie mit der Gläubigerpost umgehen. 
 








 
 
3 Sammeln Sie Gläubigerpost   
 
Als erste Maßnahme zur Vorbereitung Ihres Verbraucherinsolvenzverfahrens sollten Sie die 
Gläubigerpost sammeln. Mit „Gläubigerpost“ sind gemeint: alle Drohbriefe, Mahnungen, 
Gerichtsurteile, Mahn- und Vollstreckungsbescheide, Pfändungsprotokolle sowie Protokolle 
zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung. 
 
Legen Sie sich hierzu am besten einen Ringbuchordner an und heften Sie die Post, sortiert 
nach Gläubiger und nach Aktualität ein, den jeweils aktuellsten Schriftwechsel obenauf. 
Wichtig ist es, dass Sie alle Gläubiger erfassen. Auf die genaue Höhe der Forderung kommt 
es dabei nicht so sehr an. Diese ändert sich ohnehin, da die Zinsschuld „nachwächst“. Der 
Gläubiger muss die Summe im späteren Insolvenzverfahren sowieso gegenüber dem 
Insolvenzverwalter exakt benennen. 
 
Wenn Sie aber ganz sorgfältig sein wollen oder Sie von Ihren Gläubigern mehr wissen 
wollen, schreiben Sie Ihre Gläubiger an, und fragen nach dem momentanen Schuldenstand. 
Die Gläubiger müssen die gewünschte Auskunft von Gesetzes wegen erteilen. 
 
Aber auch wenn Sie das nicht machen, bezüglich der Angaben zum aktuellen 
Forderungsstand drücken selbst die sonst so pingeligen Richter oft ein Auge zu. Solange Sie 
den Schuldenstand ungefähr beziffern können, dürfte ein solches Rundschreiben verzichtbar 
sein. 
 
Das sorgfältige Sammeln der Gläubigerpost dient insbesondere dazu, die so genannten 
zustellungsfähigen Anschriften der Gläubiger heraus zu finden. Auch dies ist eine Kunst für 
sich und sollte den Experten überlassen werden. 
 
Oft bedienen sich die Gläubiger eines Inkassobüros oder haben ihre Forderung gar an ein 
solches abgetreten. Dann ist es gar nicht mehr klar, wem Sie überhaupt Geld schulden. Oder 
die Inkassobüros nennen nur den (unvollständigen) Namen des Gläubigers. Dann muss in 
mühevoller Recherchearbeit die zustellungsfähige Gläubigeranschrift ermittelt werden. 
 
Gehen Sie dabei wie folgt vor: Geben Sie bei google oder einer anderen Suchmaschine den 
Namen des Gläubigers ein und das Wort „Impressum“ (z.B. „Telekom Impressum“). Dann 
landen Sie automatisch auf der Web-Seite des Gläubigers, wo sich seine genaue Anschrift 
samt Vertretungsverhältnis befindet.  
 
Mit Vertretungsverhältnis ist der Name des Geschäftsführers, Vorstandes usw. gemeint. 
Dieser ist ebenso Bestandteil der zustellungsfähigen Gläubigeranschrift und muss ebenfalls 
namentlich benannt werden.  
 
Vergessen Sie schließlich nicht, auch das Aktenzeichen des Gläubigers zu notieren, also die 
Kundennummer, Rechungsnummer, Kontonummer… Dann haben Sie alles zusammen. 
 
Bei den Angaben zur zustellungsfähigen Gläubigeranschrift sind die Richter äußerst penibel! 
So mancher Richter scheint auf diese Weise seine Wut über die in seinen Kreisen unliebsame 







Arbeit auszulassen. Die kleinste Unvollständigkeit wird daher zum Anlass genommen, den 
Antrag als unzulässig zurückzuweisen. 
 
Wenn Sie nicht mehr wissen, wem Sie alles Geld schulden, sehen Sie bitte nochmals in Ihren 
Unterlagen nach. Weitere Möglichkeiten, die eigenen Gläubiger zu erfahren sind: 
     


• Selbstauskunft bei der SCHUFA 
• Einblick in die Schuldnerkartei am Amtsgericht Ihres Wohnortes 
• Anfrage beim zuständigen Gerichtsvollzieher 


 
Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften ist es nicht so schlimm, wenn man einen 
Gläubiger vergisst. Die Restschuldbefreiung wirkt sich auch auf den vergessenen Gläubiger 
aus, es sei denn er protestiert ausdrücklich dagegen, was nur selten der Fall ist.  
 
Aber trotzdem sollten Sie bemüht sein, alle Gläubiger zusammenzubekommen. 
Sollte im Laufe des Insolvenzverfahrens ein vergessener Gläubiger auftauchen, reichen Sie 
diesen unbedingt beim Insolvenzverwalter ein. Er muss sich darum kümmern. 
 
Die genaue Höhe der Forderung ist nicht so wichtig. Geben Sie den Wert zwar so genau als 
möglich an, aber es genügt auch ein ungefährer Wert. Später im Insolvenzverfahren muss der 
Gläubiger die Höhe seiner Forderung dann exakt begründen. 
 
Also, bitte sammeln Sie die Gläubigerpost am besten nach den einzelnen Gläubigern sortiert 
und ermitteln Sie möglichst die „zustellungsfähige Gläubigeranschrift“. Im nächsten Beitrag 
verraten wir Ihnen, wann ein neues Konto eröffnet werden muss und wie Sie das schaffen. 
 








 
 
4 Eröffnen Sie ein neues Konto 
 
Falls Ihr Girokonto bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Minus ist, wird die Bank Ihnen 
das Konto wahrscheinlich fristlos kündigen. Das gleiche gilt, wenn Ihr Girokonto zwar ein 
Plus aufweist, Sie aber bei der gleichen Bank mit einem anderen Konto verschuldet sind. 
  
Nach einer fristlosen Kündigung stehen Sie möglicherweise ohne Geld da, weil nicht mal 
mehr eine Einkommens-Überweisung erfolgen kann. Diese Situation müssen Sie unbedingt 
vermeiden! 
 
Suchen Sie sich eine neue Bank und eröffnen Sie ein neues Konto. Die Bank mit dem alten 
(Minus-) Konto behandeln Sie ab sofort wie einen Gläubiger im Insolvenzverfahren (und 
tragen Sie die alte Bank auch in der Gläubigerliste ein). 
 
Will Ihnen die neue Bank aufgrund von SCHUFA-Einträgen kein neues Konto geben, fragen 
Sie nach einem so genannten Guthabenkonto. Dazu noch ein kleiner Trick: Sagen Sie in etwa: 
„Guten Tag, ich war bei der Schuldenberatung, mein Rechtsanwalt schickt mich, er sagte mir, 
dass ich zur Vorbereitung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens ein neues Konto einrichten 
muss. Geben Sie mir ein Guthabenkonto?“ Entsprechend den Erfahrungen meiner Mandanten 
hat es so immer geklappt. 
 
Bei der Suche nach einer neuen Bank sollten Sie geduldig sein. Nicht jede Bank wird Ihnen 
ein Konto einrichten. Versuchen Sie es aber so lange, bis es klappt. Hartnäckig bleiben und 
nicht entmutigen lassen! 
 
Sobald das neue Konto eingerichtet ist, lassen Sie dorthin sofort Ihr Einkommen überweisen. 
Melden Sie außerdem alle wichtigen Zahlungen, wie z. B. Miete, auf das neue Konto an.  
Das alte Konto können Sie dann einfach ignorieren und „an die Wand fahren“ lassen. Darum 
wird sich der Insolvenzverwalter später kümmern. 
 
Falls Ihr Konto von einem Gläubiger dicht gemacht wird, begeben Sie sich zum nächsten 
Amtsgericht und dort zur Rechtsantragstelle und beantragen Sie einen "Freigabebeschluss 
über Ihr Konto".  


Den Freigabebeschluss übergeben Sie dann Ihrer Bank. Fragen Sie beim Amtsgericht gleich, 
ob man Ihnen den Freigabebeschluss nicht nur einmalig, sondern beispielsweise über die 
Dauer eines halben Jahres erteilt. Dann haben Sie Ruhe, bis zur Eröffnung des 
Verbraucherinsolvenzverfahrens. Unabhängig davon sollten Sie unbedingt ein neues Konto 
bei einer anderen Bank eröffnen. 


Bei einer Kontenpfändung müssen Sie sich beeilen, denn zur Kontofreigabe haben Sie 
lediglich sieben Tage Zeit. Dann geht das Geld für immer an den Gläubiger. 


 


Gewusst wie, ist es gar nicht zu schwer ein neues Konto zu erhalten und mit einem neuen 
Konto sind Sie vor dem Vollstreckungsversuchen der Gläubiger erst einmal sicher… Als 
nächstes stellt der Insolvenzprofi die Zahlungen ein. Wir verraten Ihnen, was Sie dabei 
beachten müssen… 








 
 
5 Stellen Sie die Zahlungen ein 
Nachdem das neue Konto eingerichtet ist und Sie Gewissheit haben, dass das Gehalt ab sofort 
auf das neue Konto geht, stellen Sie jegliche Zahlungen an die Gläubiger ein.  
 
Miete, Strom und alle Dauerschuldverhältnisse, die auch im „neuen Leben“ gelten sollen, 
bedienen Sie natürlich weiter. Ansonsten gibt es keine Ausnahme. Pleite ist pleite! 
 
Haben Sie sich gegenüber einem Gläubiger zur Ratenzahlung verpflichtet, müssen Sie sich 
nicht mehr daran halten. Bitte bezahlen Sie keine alten Schulden mehr, egal ob Sie sich dazu 
verpflichtet haben oder nicht. 
 
Auch die Androhung oder gar Aufforderung zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung 
kann Ihnen gleichgültig sein. Haben Sie sich für das Verbraucherinsolvenzverfahren 
entschieden, verschlechtert die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung Ihre Rechtslage 
nicht. 
 
Am Ende des Verfahrens, das heißt 6 Jahre nach Datum des Eröffnungsbeschlusses, erhalten 
Sie die Restschuldbefreiung. Damit haben sich sämtliche Schulden erledigt. d. h. auch die 
eidesstattliche Versicherung. 


 
Wird Ihnen noch ein Termin zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung genannt, nehmen 
Sie diesen unbedingt war. Vor der Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens macht es 
keinen Sinn, dort nicht hinzugehen und sich Ärger einzuhandeln. 
 
Sie verschlechtern Ihre Rechtslage nicht. Ein Offenbarungseid bzw. Abgabe der 
eidesstattlichen Versicherung wirkt sich weder auf das Verbraucherinsolvenzverfahren aus 
noch auf die Restschuldbefreiung. 


 
Ab der Zahlungseinstellung bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens stehen Ihnen 
turbulente Zeiten ins Haus. Da die Gläubiger wissen, dass sie ab dem gerichtlichen 
Eröffnungsbeschluss nichts mehr zu erwarten haben, werden sie es davor nochmals intensiv 
versuchen. 
 
Leider erhalten Sie einen Pfändungsschutz erst mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. 
Macht Ihnen ein Gläubiger bis dahin das Konto dicht, begeben Sie sich sofort zum nächsten 
Amtsgericht und beantragen die Freigabe Ihres Kontos in Höhe des unpfändbaren 
Einkommens. 
 
Oft stellen die Gerichte solche Freigabebeschlüsse über einen längeren Zeitraum aus. Bis zum 
Ablauf dieses Zeitraumes müsste dann auch das Insolvenzverfahren eröffnet sein. 
 
Nachdem Sie die Zahlungen eingestellt haben, steht Ihnen mit etwas Glück vielleicht noch für 
zwei bis drei Monate das gesamte Einkommen zur Verfügung. In der nächsten Lektion teilen 
wir Ihnen mit, welche Ihrer Vermögenswerten Sie vor dem Insolvenzverfahren noch retten 
können. 
 








 
 
6 Retten Sie, was gerettet werden darf 
 
Machen Sie sich Gedanken darüber, welche Ihrer Vermögenswerte Sie vor dem 
Insolvenzverfahren noch „retten“ können.  
 
Besitzen Sie beispielsweise eine Lebensversicherung mit einem Rückkaufswert von etwa 
1.000 €, werden Sie sich überlegen, ob Sie diese vorher auflösen und das Geld verwenden 
können.  
 
Grundsätzlich gilt: Derartige „Beseitigungsmaßnahmen“ sind bei Strafe verboten.  
 
Eine Ausnahme besteht nur, wenn Sie das Geld zum Lebensunterhalt brauchen.  
Lösen Sie beispielsweise die schon erwähnte Lebensversicherung für 1.000 € auf, so wird 
man das tolerieren, wenn Sie von dem Geld Ihren Lebensunterhalt bestreiten.  
 
Das heißt im Klartext, dass Sie bei einem Einkommen unterhalb der Pfändungsgrenze einen 
Betrag bis zur Pfändungsgrenze von Ihrem Ersparten zuschießen dürfen.  
 
Wenn Sie also beispielsweise als allein stehende Frau mit Kind (Pfändungsgrenze 1.360 €) 
ein Einkommen von 900 € netto haben und von einer aufgelösten Lebensversicherung 1.000 € 
erhalten, können Sie dieses Geld verwenden, um die nächsten drei Monate auf die 
Pfändungsgrenze von 1.360 € zu schließen.  
 
In dem oben genannten Beispiel kann die Frau also sofort die Lebensversicherung auflösen 
und das Geld verbrauchen. Bis das Verfahren endgültig eröffent wird, werden ohnehin drei 
Monate vergehen. 
 
Besitzen Sie weitaus höhere Vermögensverte, haben Sie die Wahl, das Geld entweder 
auszugeben, bis alles verbraucht ist und erst dann stellen Sie den Insolvenzantrag. Oder Sie 
geben alles an, damit es vom Insolvenzverwalter verwertet werden kann.  
 
Erhalten Sie während des Insolvenzverfahrens eine Erbschaft, sind Sie verpflichtet, die Hälfte 
an den Insolvenzverwalter abzugeben. Es kann Sie aber niemand daran hindern, die Erbschaft 
z. B. zu Gunsten Ihrer Geschwister auszuschlagen. Möglicherweise zeigen sich diese dann 
erkenntlich. 
 
Schenkungen welche Sie während der Wohlverhaltensperiode (beachte: nicht 
Insolvenzverfahren!) erhalten und die nicht im Zusammenhang mit einem künftigen Erbrechts 
stehen, dürfen Sie behalten. 
 
Sollten Sie über vermögenswirksame Leistungen verfügen, so macht es wenig Sinn, wenn Sie 
darin noch weiter einzahlen. Darüber freut sich nur der Insolvenzverwalter. 
 
Das war’s zu den Vermögenswerten. Wie Sie mit Ihrem Auto umgehen müssen, erfahren Sie 
morgen. 
 








 
 
7 Was mit Ihrem Auto geschieht 
 
Besitzen Sie noch ein Auto? Dürfen Sie es im Insolvenzverfahren behalten?  
 
Nein, das Auto fällt in die Insolvenzmasse.  
 
Etwas anderes gilt nur, wenn Sie das Auto für die Ausübung Ihres Berufs benötigen und 
Ihnen sonst die Entlassung droht. Beispielsweise dürfen Sie als Schichtarbeiter das Auto 
behalten, wenn Sie den Arbeitsplatz nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können 
und andernfalls den Arbeitsplatz verlieren. 
 
Schwerbehinderungen oder ähnliche gesundheitliche Beeinträchtigungen berechtigen 
bedauerlicherweise nicht dazu, dass Sie das Auto behalten. Auch das Argument, Sie 
benötigen das Fahrzeug zur Suche einer neuen Arbeitsstelle, zieht nicht. 
 
Wollen Sie das Auto behalten, können Sie dem späteren Insolvenzverwalter anbieten, dass Sie 
das Fahrzeug aus der Insolvenzmasse herauskaufen. Das heißt, Sie zahlen dem 
Insolvenzverwalter für Ihr Auto einen bestimmten Betrag. In der Regel stimmen die 
Insolvenzverwalter diesem Angebot zu, weil sie dann keine Arbeit mit der Verwertung haben.  
 
Wenn Sie diesen Weg gehen wollen, sollten Sie den Wert des Fahrzeugs im Insolvenzantrag-
Formular nicht zu optimistisch angeben. Das ist meistens genau die Summe, die der 
Insolvenzverwalter für Ihr Fahrzeug haben will. 
 
Manche Insolvenzverwalter verlangen nach einem Wertgutachten für das Auto. Das kostet 
Geld und lohnt sich bei alten Autos nicht. Bringen Sie ihm ersatzweise ein schriftliches 
Kaufangebot eines Händlers. Das wird er sicherlich akzeptieren. 
 
Möglich wäre aber auch, dass Ihnen ein Freund oder Verwandter ein Auto kauft und Sie 
damit fahren lässt. Die Kraftfahrzeugversicherung dürfen Sie auf Ihren Namen laufen lassen, 
Sie dürfen nur nicht Eigentümer des Fahrzeugs sein. 
 
Ist das Verfahren erst eröffnet, dürfen Sie sich von Ihrem pfändungsfreien Einkommen 
natürlich ein neues Auto kaufen, das Ihnen niemand weggenehmen kann. 
 
 
Das war’s. Die Sache mit dem Auto wäre geklärt. Doch wer bezahlt das Insolvenzverfahren 
und die Gebühren von Online-Schuldenfrei.de? Das verraten wir Ihnen im nächsten Beitrag. 
 








 
 
8 Wer bezahlt das Insolvenzverfahren und die Beratu ng von Online-
Schuldenfrei.de? 
 
Zwei Arten von Gebühren kommen auf Sie zu: 
 


• Gerichtskosten und Kosten des Insolvenzverwalters 
• Gebühren zur Vorbereitung des Insolvenzverfahrens 


 
Die Gerichtskosten und die Kosten des Insolvenzverwalters in Höhe von ca. 2.500 € werden 
zunächst vom Staat vorgestreckt und müssen erst nach dem Insolvenzverfahren in 6 Jahren, in 
kleinen Raten abgestottert werden. Hierzu werden wir für Sie die Stundung der 
Verfahrenskosten beantragen. 


Die Höhe der Raten hängt von Ihrem späteren Einkommen ab und kann auf maximal 4 Jahre 
gestreckt werden.   


Sie müssen auch kein Geld für die Gerichtskosten oder den Insolvenzverwalter sparen. Seit 
dem Jahr 2001 ist eine Abweisung des Insolvenzverfahrens wegen nicht vorhandenen 
Vermögens (=mangels Masse) bei Privatpersonen ausgeschlossen.  
 
Bleiben nur noch die Kosten für die Vorbereitung des Insolvenzverfahrens. Das sind die 
Gebühren, die wir Ihnen für unsere Leistungen in Rechnung stellen wollen. Aber auch hierzu 
gibt es Hilfe vom Staat. So können Sie uns bezahlen:  


1. Sie überweisen die Gebühren aus eigener Tasche oder Sie bitten einen Freund dazu: 
Einfach bei uns einzahlen und wir beginnen sofort mit der Bearbeitung. Das ist der direkteste 
Weg aus der Schuldenspirale. 


2. Sie bezahlen mit einem Beratungsschein: Wollen Sie die Gebühren nicht selbst aufbringen, 
bezahlen Sie mit einem Beratungsschein. Ein Beratungsschein ist eine staatliche 
Prozesskostenhilfe mit dem Zweck, dass auch mittellose Menschen einen Rechtsanwalt 
beauftragen können. Der Staat übernimmt die Gebühren.  


Überprüfen Sie mit unserem Beratunghilferechner hier Ihren Rechtsanspruch auf einen 
Beratungsschein: http://www.online-schuldenfrei.de/kosten.php  


Den Beratungsschein sollten Sie möglichst selbst besorgen, weil es so schneller geht. Gehen 
Sie bitte zum Amtsgericht und beantragen Sie einen „Beratungsschein für ein 
Verbraucherinsolvenzverfahren“. Den Schein können Sie gleich mitnehmen und an uns 
weiterreichen. 


Aber: Manche Gerichte gehen sehr unfreundlich mit den Antragstellern um oder stellen mit 
fadenscheiniger Begründung überhaupt keinen aus. So mancher Mandant hat uns von einem 
regelrechten Spießrutenlauf berichtet.  







Leider wird die Ausgabe von Beratungsscheinen in verschiedenen Regionen Deutschlands 
zunehmend eingeschränkt, ist von Gericht zu Gericht verschieden und hängt manchmal sogar 
von der Laune des Bearbeiters ab.  


Lassen Sie sich nicht entmutigen und versuchen Sie es trotzdem. Vielleicht sind Sie ein 
„Härtefall“. Wenn Sie als Härtefall gelten, muss das Gericht auf jeden Fall einen Schein 
ausstellen. 


Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Prozesskostenhilfe vom Gericht lediglich gestundet 
wird. Das heißt, irgendwann einmal müssen Sie die Prozesskostenhilfe zurückzahlen. Die 
monatlichen Raten fallen abhängig vom Einkommen kaum ins Gewicht (z.B. 10 € monatlich). 
Falls Sie gar kein Geld haben, erlässt man Ihnen die Prozesskostenhilfe. 
 
Die Beratungskosten gelten als Nachteil gegenüber den karitativen Schuldenberatungsstellen. 
Wenn Sie aber bedenken, dass meine Kanzlei ohne Wartezeiten weitaus professioneller und 
umfassender berät, dürfte die Investition auf jeden Fall gerechtfertigt sein. Bei etwas 
anspruchsvolleren Fällen wie vorheriger Selbständigkeit sind die Schuldnerberatungsstellen 
schnell überfordert. 
 
Selbst für Selbstzahler gar nicht so teuer. Vor allem wenn man bedenkt, dass Sie damit einen 
vielfachen Betrag an Schulden wegbekommen... Im nächsten Beitrag erfahren Sie alles über 
das außergerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren.  
 
 


 
Merkblatt: So erhalten Sie einen Beratungsschein fü r das 
Verbraucherinsolvenzverfahren  
 
 
Was ist ein Beratungsschein? Ein Beratungsschein ist eine staatliche Prozesskostenhilfe mit dem 
Zweck, dass auch mittellose Menschen einen Rechtsanwalt beauftragen können. Der Staat übernimmt 
die Gebühren. Damit „bezahlen“ Sie die Leistungen von Online-Schuldenfrei.de und wir sind quitt. 
 
 
Wer erhält einen Beratungsschein? Alle Menschen unterhalb einer bestimmten 
Einkommensgrenze. Mit unserem Beratungshilferechner können Sie selbst errechnen, ob Ihnen 
Beratungshilfe zusteht: http://www.online-schuldenfrei.de/kosten.php  Hartz VI-Empfänger 
beispielsweise erhalten stets Beratungshilfe. 
 
 
Wo erhalte ich einen Beratungsschein?  Gehen Sie damit zum Amtsgericht in Ihrem Wohnbezirk 
und fragen den Pförtner, wo Sie einen „Beratungsschein für das Verbraucherinsolvenzverfahren“ 
erhalten. Der Pförtner teilt Ihnen dann den zuständigen Rechtpfleger mit, der den Beratungsschein 
ausfüllt – fertig. Bei kleineren Amtsgerichten können Sie auch vorher anrufen. Manche Gerichte 
erledigen den Beratungsschein lieber im Schriftverfahren. 
 
 
Was muss ich zum Gericht mitbringen?  


• gültiger Personalausweis oder Reisepass mit Einwohnermeldebestätigung 
• Einkommensnachweis / Arbeitslosenbescheid / Rentenbescheid, usw. (falls Sie verheiratet 


sind, von beiden Ehepartnern) 
• Mietvertrag, Strom- Wasserkosten, sonstige lebenswichtige Aufwendungen 
• Nachweise über Unterhaltspflichten (Kinder oder Ehegatte) 


 
 
Wohin mit dem Beratungsschein? Den Beratungsschein übersenden Sie bitte direkt an unsere 
Kanzlei. Nach Posteingang werden wir für Sie unverzüglich den Weg aus der Schuldenfalle 
vorbereiten. 







 
 
 
 








 
 
9 Das außergerichtliche Schuldenbereinigungsverfahr en  
 
Die Tätigkeit von Online-Schuldenfrei.de besteht zu einem großen Teil darin, dass wir für Sie 
das gesetzlich vorgeschriebene außergerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren 
durchführen. Da Sie verpflichtet sind, diesen Teil des Verfahrens von einem professionellen 
Berater durchführen zu lassen, ist Selbsthilfe hier nicht möglich.  
 
Zunächst entwerfen wir einen so genannten Schuldenbereinigungsplan, in dem alle Gläubiger 
nach der Höhe ihrer Forderung und der sich daraus ergebenden Quote aufgelistet sind.  
 
Der Schuldenbereinigungsplan enthält außerdem Angaben zu Ihrem Einkommen, Ihrem 
Vermögen und wie die Schulden aus Ihrer Sicht zurückzuzahlen sind. 
 
Diesen Schuldenbereinigungsplan senden wir Ihren Gläubigern und fordern sie binnen der 
gesetzlich vorgeschriebenen vierwöchigen Frist zur Zustimmung auf. 
 
In der Regel kommt der Schuldenbereinigungsplan nicht zustande. Für das Scheitern genügt 
es, wenn auch nur ein Gläubiger abgelehnt hat. Aber das macht nichts, denn nun ist der Weg 
zum eigentlichen Insolvenzverfahren frei und der Antrag kann bei Gericht eingereicht 
werden. 
 
Wenn Sie nicht auf das Zu-Stande-Kommen eines gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungsplans angewiesen sind - beispielsweise weil Forderungen bestehen, für 
die es keine Restschuldbefreiung gibt - kann es Ihnen nur recht sein, wenn möglichst viele 
Gläubiger den Schuldenbereinigungsplan ablehnen.  
 
Denn damit ist der Weg zum eigentlichen Insolvenzverfahren frei und der Insolvenzantrag 
kann gestellt werden. Erfahrungsgemäß macht es wenig Sinn, sich auf außergerichtliche 
Schuldenbereinigungsverfahren mit den Gläubigern einzulassen. Dies verzögert nur die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens und am Schluss ist man wieder so weit wie vorher und 
beantragt das Verfahren dann doch. Dann ist aber ein halbes Jahr verloren. 
 
Sollte Ihnen noch eigenes Vermögen oder Vermögen von dritten Personen zur Verfügung 
stehen und wollen Sie einen ernst gemeinten außergerichtlichen Schuldenvergleich versuchen 
wollen, sind Sie hier fehl am Platz. In diesem Falle rufen Sie bitte in unserer Kanzlei an, weil 
Sie dann eine individuelle Beratung benötigen.  
 
Nach unserer Erfahrung gelten Schuldenvergleiche als aussichtsreich, wenn dem Schuldner 
mindestens ¼ der Gesamtforderung als Verhandlungsmasse zur Verfügung steht. 
 
Im Gesetz ist nicht geregelt, welcher Prozentsatz oder Geldbetrag den Gläubigern angeboten 
werden muss. Eine Mindestquote oder einen an die Gläubiger zu zahlenden Mindestbetrag 
sieht die Insolvenzordnung nicht vor.  
 
Das Geringste, was den Gläubigern angeboten werden muss, ist der so genannte „modifizierte 
Null-Plan“. Darin verspricht der Schuldner, dem pfändbaren Anteil seines Einkommens die 
Dauer des Insolvenzverfahrens zur Verfügung zu stellen. 







 
Das heißt im Klartext, dass die Gläubiger leer ausgehen, wenn das pfändbare Einkommen des 
Schuldners unter den gesetzlichen Pfändungsgrenzen liegt. Verdienen Sie darüber, erhalten 
die Gläubiger diesen Betrag. 
 
Nachdem das außergerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren abgeschlossen ist, erhalten 
Sie von uns darüber eine Bescheinigung als öffentlich anerkannte Stelle. Als nächster Schritt 
kann der Insolvenzantrag bei Gericht eingereicht werden. Erfahren Sie morgen, was dabei 
alles zu beachten ist. 
 








 
 
10 Den Antrag bei Gericht einreichen 
 
Nachdem Sie uns den fix und fertigen und von Ihnen unterschriebenen Antrag zurückgesandt 
haben, und die vierwöchige Frist zur Stellungnahme für das außergerichtliche 
Schuldenbereinigungsverfahren abgelaufen ist, geht Ihr Verbraucherinsolvenzantrag zum 
Gericht. 
 
Mit etwas Glück wird das Gericht Ihr Insolvenzverfahren reibungslos innerhalb der nächsten 
vier Wochen eröffnen. Die Eröffnung erfolgt per Gerichtsbeschluss, ein Exemplar davon 
erhalten Sie zur Kenntnis.  
 
Der Eröffnungsbeschluss benennt Ihren Insolvenzverwalter. Nach weiteren zwei bis drei 
Wochen wird der Insolvenzverwalter Sie zu einem Gespräch in seine Kanzlei einladen. Gehen 
Sie dort hin und erteilen Sie dem Verwalter alle gewünschten Auskünfte.  
 
Irgendwelche Rechtshandlungen werden von Ihnen in dieser Zeit nicht verlangt. Das heißt für 
Sie: abwarten.  
 
Es kann sein, dass das Gericht den Insolvenzantrag wegen falsch ausgefüllter Formulare oder 
fehlender Unterlagen beanstandet. Jedes Gericht kocht sein eigenes Süppchen, hier also bitte 
geduldig sein. 
 
In der Regel gehen gerichtliche Beanstandung an uns Anwälte. Wie versprochen, sehen wir  
uns solange in der Pflicht, bis das Verfahren endgültig eröffnet ist. Aber aus irgendwelchen 
Gründen kann es sein, dass Sie das Gericht direkt anschreibt.  
 
In diesem Fall kommen Sie den gerichtlichen Anforderungen bitte unverzüglich und geduldig 
nach – und innerhalb der genanten Frist. Akzeptieren Sie, dass das Gericht am längeren Hebel 
sitzt. Es gibt Gerichte, die empfinden die Möglichkeit der Entschuldung über die 
Verbraucherinsolvenz geradezu  unverschämt. Als Folge bauen sie entsprechende Hürden auf. 
 
Leider dürfen die Gläubiger noch solange vollstrecken, bis das Gericht Ihr Insolvenzverfahren 
endgültig eröffnet hat. Das heißt, allein mit dem Einreichen des Insolvenzantrages bei Gericht 
ist es noch nicht vorbei. 
 
Vollstreckungsversuche der Gläubiger unmittelbar vor der Verfahrenseröffnung sind üblich. 
Insbesondere wenn ein Gläubiger bereits Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet hat, wird ihn 
das Schuldenbereinigungsverfahren nicht aufhalten. Im Gegenteil, er wird versuchen, seine 
letzte Chance zu nutzen.  
 
Vollstreckungshandlungen unmittelbar vor der Eröffnung ignorieren Sie einfach. Sie machen 
ein Insolvenzverfahren, es kann Ihnen also nichts mehr passieren. Heften Sie die 
Gläubigerpost einfach in Ihren Ordner und schon haben Sie alle Pflichten erfüllt. 
Vollstreckungsbescheide können Sie ohne Einspruch rechtskräftig werden lassen. Auch die 
Anrufe der Gläubiger ignorieren Sie. Sie sind nicht verpflichtet, mit den Gläubigern in 
irgendeiner Weise in Kontakt zu treten. 
 







Nur auf eines müssen Sie reagieren: Sollte Sie der Gerichtsvollzieher zur Abgabe einer 
eidesstattlichen Versicherung auffordern, müssen Sie folgen. Aber dies verschlechtert Ihre 
Rechtslage kaum, weil Sie ohnehin ein Insolvenzverfahren durchlaufen.  
 
Eines schönen Tages werden Sie vom Gericht einen „Beschluss über die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens“ erhalten. Der Eröffnungsbeschluss enthält das genaue Datum und die 
Uhrzeit der Eröffnung. Ab diesem Zeitpunkt sind Sie vor Vollstreckungen jeder Art 
geschützt. Das Verfahren muss also eröffnet sein. Das Einreichen des Antrages allein gibt 
noch keinen Vollstreckungsschutz. 
 
Weil die Gläubiger erst im Insolvenzverfahren vom Insolvenzverwalter verbindlich informiert 
werden, kommt es vor, dass einzelne Gläubiger aus Unwissenheit selbst nach Eröffnung noch 
gegen Sie vollstrecken. Aber die Verfahrenseröffnung macht sämtliche 
Vollstreckungsmaßnahmen gegen Sie wirkungslos. 
 
Also, bitte achten Sie darauf, dass der Insolvenzantrag bei Gericht nicht verloren geht. Dann 
wird es spannend. Der Insolvenzverwalter übernimmt das Verfahren. Wie Sie sich ihm 
gegenüber am besten verhalten, teilen wir Ihnen morgen mit. 
 








 
 
11 Der Insolvenzverwalter übernimmt das Verfahren  
 
Wer der Insolvenzverwalter wird, bestimmt ausschließlich das Insolvenzgericht. Darauf sollte 
und darf man keinen Einfluss nehmen.  
 
Wahrscheinlich werden Sie Ihren Insolvenzverwalter während des gesamten sechsjährigen 
Verfahrens nur ein einziges Mal zu einem Gesprächstermin kurz sehen. Dann läuft alles 
automatisch und im Schriftverkehr.  
 
Es ist auch völlig normal, wenn Sie nichts mehr über den Gang des Verfahrens hören. Sobald 
der Insolvenzverwalter sich einschaltet, wird es still und wenn er etwas von Ihnen will, wird 
er sich schon melden.  
 
Bedenken Sie: der Insolvenzverwalter ist nicht Ihr Rechtsanwalt, sondern er ist nur gegenüber 
dem Insolvenzgericht und den Gläubigern zur Rechenschaft verpflichtet. Mit Ihnen wird der 
Insolvenzverwalter wahrscheinlich nur selten kommunizieren und er wird Sie auch nicht auf 
dem Laufenden halten oder gar den Verfahrensstand mitteilen. Macht nichts – die 
sechsjährige Frist läuft auch so. 
 
Üblicherweise findet zu Beginn des Insolvenzverfahrens ein persönliches Gespräch mit dem 
Insolvenzverwalter selbst oder mit einem seiner Mitarbeiter statt. Vorher haben Sie sicherlich 
von ihm ein Auskunftsformular erhalten, welches Sie ausgefüllt zum Termin mitbringen 
sollen. 
 
Auch wenn Sie schon zig von diesen Dingern ausgefüllt haben, bitte tun Sie es nochmals. Der 
Insolvenzverwalter wird es Ihnen danken. 
 
Ansonsten verhält es sich mit dem Insolvenzverwalter wie im richtigen Leben: Es gibt 
positive, nette Menschen und weniger nette. Lassen Sie sich bei den weniger netten Menschen 
nicht alles gefallen. Auch Schuldner besitzen Rechte.  
 
Es ist ein Trugschluss, wenn Sie sich gegen einen despotischen Insolvenzverwalter nicht zur 
Wehr setzen weil Sie glauben, wenn Sie nett zu ihm sind, dann ist er auch nett zu Ihnen. 
 
Zur Überwachung der Insolvenzverwalter sind die Gerichte da, insbesondere der für Ihr 
Verfahren zuständige Rechtspfleger. Sprechen Sie mit dem Rechtspfleger, wenn Sie das 
Gefühl haben, dass der Insolvenzverwalter Sie schikaniert. 
 
Vor allem zwei Dinge werden von unerfahrenen Insolvenzverwaltern falsch gemacht: 
 
Das Insolvenzverfahren kommt nicht zum Abschluss: Das eigentliche Insolvenzverfahren 
sollte innerhalb von einem Jahr abgeschlossen sein. Der Abschluss findet in Form eines so 
genannten Schlusstermins beim Insolvenzgericht statt. Darüber werden Sie informiert. 
 
Sollte der Schlusstermin nach einem Jahr immer noch nicht angekündigt sein, werden Sie 
bitte tätig und fragen sowohl beim Rechtspfleger als auch beim Insolvenzverwalter nach, 
wann mit einem Abschluss des Verfahrens zu rechnen ist. Sie haben zwar die Garantie, dass 







nach sechs Jahren alles vorüber ist. Aber in der Wohlverhaltensperiode haben Sie es besser. 
als im eigentlichen Insolvenzverfahren. 
 
Der Insolvenzverwalter mischt sich in Ihre Privatangelegenheiten ein: Sie sind nicht 
entmündigt, sondern über Ihr Vermögen besteht ein Insolvenzverfahren. Sie können nach wie 
vor alles tun und lassen, was Sie wollen und niemand kann Ihnen etwas verbieten.  
 
Sie können den Wohnsitz wechseln, Sie können heiraten oder sich scheiden lassen, Sie 
können in den Urlaub fahren und Sie können die Arbeitsstelle auswählen, die Sie wünschen. 
Im Gesetz steht zwar, dass Sie sich um eine lukrative Arbeitsstelle bemühen müssen, aber mir 
ist noch kein einziger Fall bekannt, in dem einem Schuldner mangels ausreichender 
Bemühungen die Restschuldbefreiung versagt wurde. 
 
Der Insolvenzverwalter kontrolliert Ihr pfändungsfreies Einkommen: Zahlreiche 
Insolvenzverwalter verlangen von Ihnen Rechenschaft über Ihr pfändungsfreies Einkommen 
oder kündigen gar Abo-Verträge, weil Sie der Ansicht sind, dass Ihnen dies nicht gebührt. 
 
Das sollten Sie sich keinesfalls gefallen lassen. Der Insolvenzverwalter hat Zugriff auf den 
pfändbaren Teil Ihres Einkommens und sonst gar nichts! Was Sie mit dem pfändungsfreien 
Teil des Einkommens Unternehmen, geht ihn nichts an und er darf Ihnen hierzu auch keine 
Vorschriften machen. 
 
Die Aufgaben des Insolvenzverwalters bestehen in dieser Zeit einerseits darin, die genaue 
Höhe Ihrer Verbindlichkeiten zu ermitteln und andererseits Ihr Vermögen zu Geld zu machen.  
 
„Zu Geld machen“ bedeutet hier zweierlei. Einerseits wird der Insolvenzverwalter 
Lebensversicherungen, Sparbücher, Fahrzeuge, d. h. das gesamte pfändungsfreie Vermögen 
auflösen und den Verwertungserlös einem Sonderkonto gutschreiben. Andererseits wird er Ihr 
pfändbares Einkommen einziehen. 
 
Sobald der Insolvenzverwalter die Verwertung und die Feststellung der Gläubigerforderungen 
abgeschlossen hat, bestimmt das Insolvenzgericht den Schlusstermin. Dort verteilt das Gericht 
das vom Insolvenzverwalter eingesammelte Vermögen an die Gläubiger.  
 
Falls der Insolvenzverwalter kein Vermögen ermittelt hat, gibt es eben nichts zu verteilen. 
Das behindert nicht Ihre Restschuldbefreiung. 
 
Das eigentliche Insolvenzverfahren sollte nach einem Jahr abgeschlossen sein. Dauert es 
länger, fragen Sie bitte nach, denn Sie wollen so schnell möglich in die 
Wohlverhaltensperiode. Wie diese verläuft, verraten wir Ihnen das nächste Mal. 
 








 
 
12 Die Wohlverhaltensperiode 
 
Mit dem Schlusstermin endet das eigentliche Insolvenzverfahren. Dann beginnt die so 
genannte Wohlverhaltsperiode. 
 
In dieser Zeit wird nur noch der pfändbare Teil Ihres Einkommens eingezogen, eine 
Verwertung von vorhandenem Vermögen findet nicht mehr statt.  
 
In der Regel werden Sie vom Insolvenzverwalter vollständig in Ruhe gelassen und schon jetzt 
dürfen Sie sich wieder Vermögen aufbauen. 
 
Schließlich wird das Gericht sechs Jahre nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens einen 
Beschluss erlassen, durch den Ihre alten Gläubiger ihre Forderungen an Sie für immer 
verlieren werden. Sie sind schuldenfrei. 
 
Falls Sie während des Insolvenzverfahrens arbeitslos werden und kein pfändbares 
Einkommen für die Gläubiger mehr zur Verfügung steht, läuft das Insolvenzverfahren 
trotzdem weiter. 
 
Wenn Sie kein pfändbares Einkommen mehr erwirtschaften, gehen die Gläubiger eben leer 
aus. Das wirkt sich aber nicht nachteilig auf Ihr Verfahren aus. 
 
Während des Verbraucherinsolvenzverfahrens dürfen Sie sich selbstverständlich auch 
(wieder) selbständig machen. 
 
Warten Sie solange ab, bis das Amtsgericht das Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet hat. 
An dem Tag, an dem das Gericht das Verfahren eröffnet, dürfen Sie nicht selbständig sein, 
später schon.  
 
Informieren Sie aber Ihren Insolvenzverwalter. Wahrscheinlich wird er von Ihnen verlangen, 
dass Sie ihm monatlich eine Einnahmen- Überschussrechnung übersenden, und Ihren 
pfändbaren Gewinn zu ermitteln.  
 
Während des Verbraucherinsolvenzverfahrens ist es Ihnen auch selbstverständlich erlaubt, 
eine Kreditkarte auf Guthabenbasis zu besitzen. Sie sind ja nicht entmündigt. Schildern Sie 
dem Kreditinstitut unbedingt Ihre finanzielle Situation. Sollten Sie daraufhin eine Kreditkarte 
erhalten, können Sie diese problemlos nutzen. 
 
Haben Sie im Insolvenzverfahren neue Schulden gemacht und zwingt Sie ein Gläubiger 
erneut zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, ist Ihre Insolvenz nicht automatisch 
hinfällig.  
 
Alle Schulden, die bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens schon vorhanden waren, 
werden eines Tages mit Erteilung der Restschuldbefreiung erlöschen. Die neuen Schulden 
aber bleiben bestehen. Ein zweites Insolvenzverfahren wird erst wieder nach 10 Jahren 
möglich sein. 
 







In der Wohlverhaltensperiode lässt man Sie in der Regel in Ruhe und Sie werden kaum noch 
merken, dass Sie im Insolvenzverfahren sind. Nur ein paar Stolpersteine gibt es noch. In der 
nächsten Lektion erklären wir Ihnen, in welchen Fällen Sie keine Schuldbefreiung erhalten. 


 








 
 
13. In welchen Fällen erhalten Sie keine Schuldbefr eiung?  
 
Die Schuldenbefreiung wird verwehrt, wenn die Verbindlichkeiten aus einer so genannten 
unerlaubten Handlung entstanden sind. Das sind insbesondere folgende strafbare Handlungen: 


• Sie sind wegen Bankrott, Verletzung von Buchführungspflichten oder 
Gläubigerbegünstigung verurteilt worden. 


• Sie haben in den letzten drei Jahren falsche oder unvollständige Auskünfte erteilt, um 
einen Kredit bzw. öffentliche Leistungen zu erhalten oder um Zahlungen an 
öffentliche Kassen zu vermeiden. 


• Das letzte Verbraucherinsolvenzverfahren liegt noch keine 10 Jahre zurück. 


• Sie haben im letzten Jahr vor der Beantragung des Insolvenzverfahrens 
unangemessene Verbindlichkeiten begründet oder Ihr Vermögen verschwendet. 


• Sie haben den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens verzögert, obwohl Sie 
damit rechnen mussten, dass sich Ihre wirtschaftliche Lage nicht bessern wird. 


• Sie haben gegenüber dem Insolvenzverwalter Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse falsch 
angegeben oder verhalten sich nicht kooperativ. 


• Sie haben den Insolvenzantrag falsch ausgefüllt. 


 Ob einer der oben genannten Versagungsgründe vorliegt, prüft das Gericht nur auf Antrag 
eines Gläubigers oder des Insolvenzverwalters im Schlusstermin.  
 
Der Gläubiger muss die Gründe für die Versagung klipp und klar darlegen. Entsprechende 
Gläubigeranträge kommen also nur vor, wenn der Versagungsgrund leicht nachweisbar ist. 
 
Trifft einer der oben genannten Fälle auf Sie zu, müssen Sie nach meiner Erfahrung lediglich 
die öffentlichen Kassen, wie Sozialämter, Arbeitsamt, fürchten. Wenn Sie das Arbeitsamt 
oder Sozialamt falsch informiert und dadurch höhere Leistungen erhalten haben, können Sie 
davon ausgehen, dass sich das Amt gegen eine Restschuldbefreiung quer stellen wird. 
 
Alle anderen Gläubiger haben zumindest in den von mir bearbeiteten Fällen sich noch nicht 
die Arbeit gemacht, die Versagung der Restschuldbefreiung zu beweisen.  
 
Auch wenn einer der o. g. Gründe vorliegt, es lohnt sich, das Verbraucherinsolvenzverfahren 
zu beantragen. Es ist noch gar nicht sicher, dass der benachteiligte Gläubiger Ihnen ein Bein 
stellen will und die Schuldenbefreiung wird nur für die eine Forderung - und nicht für das 
gesamte Verfahren - versagt.  
 
Einen benachteiligten Gläubiger können Sie eventuell auch umgehen. Entweder, indem Sie 
sich mit ihm außergerichtlich einigen. Oder Sie sorgen dafür, dass ihn das Gericht 
überstimmt. Dies erreichen Sie mit Hilfe des „gerichtlichen 
Schuldenbereinigungsverfahrens“.  
 







Das Gericht darf den Gläubiger ersetzen, wenn gleichzeitig über die Hälfte der Gläubiger 
nach Köpfen und nach Höhe ihrer Forderungen dem Schuldenbereinigungsplan zustimmen. 
 
Beide Verfahren bedürfen allerdings intensiver Rechtsberatung, weil es den Straftatbestand 
der Gläubigerbegünstigung zu umschiffen gilt. 
 
Hoffentlich Sind Sie von einem der Versagungsgründe nicht betroffen. Andernfalls müssen wir 
um Ihre Restschuldbefreiung kämpfen! Lesen Sie morgen, welches Verhalten von Ihnen im 
Verbraucherinsolvenzverfahren erwartet wird. 
 








 
 
14 Welche "Obliegenheiten" sind Ihnen im 
Verbraucherinsolvenzverfahren auferlegt? 
 
„Obliegenheiten“ bedeuted ganz einfach: Pflichten. Zunächst sind Sie gemäß § 295 InsO 
verpflichtet, eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben. Wenn Sie ohne Beschäftigung 
sind, müssen Sie sich um eine solche bemühen. Sie dürfen keine zumutbare ablehnen. 
 
Hierzu sind Sie während des gesamten sechsjährigen Insolvenzverfahrens verpflichtet. 
Hintergrund dieser Pflicht ist, dass ein möglichst hoher Anteil der Gläubigerverbindlichkeiten 
ausgeglichen werden soll. 
 
Nach dem Gesetz müssen Sie für die Dauer des gesamten Insolvenzverfahrens dem Gericht 
und den Gläubigern über Ihre Bemühungen um einen gut bezahlten Job berichten und auf 
Verlangen an Eides statt versichern. 
 
Üben Sie nach Auffassung des Gerichts keine angemessene Erwerbstätigkeit aus und 
bemühen Sie sich als Arbeitsloser nicht genügend um eine Stelle oder lehnen Sie eine Ihnen 
angebotene Tätigkeit ab, wird auf Antrag eines Gläubigers die Restschuldbefreiung versagt. 
Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen sind nach dem Gesetz nur erlaubt, wenn damit Ihre 
Aussichten auf eine besser bezahlte Tätigkeit steigen und Sie Ihre Gläubiger höher 
befriedigen können. 
 
So steht es zumindest im Gesetz. Die Praxis sieht nach meiner Erfahrung weitaus entspannter 
aus. Ich habe noch nie gehört, dass ein Schuldner seine Bewerbungen nachweisen muss, um 
die Restschuldbefreiung zu erhalten. 
 
Bei Schuldnern, die mit schlechter beruflicher Qualifikation ohnehin nur unterhalb der 
Pfändungsgrenze verdienen, dürfte eine Aus- und Weiterbildung kein Problem darstellen. Ich 
habe aber auch noch nie gehört, dass ein Schuldner seine Ausbildung abbrechen musste, nur 
um für die Gläubiger arbeiten zu gehen. ‚Beispielsweise muss ein Student sein Studium nicht 
abbrechen. 
 
Für einen reibungslosen Ablauf des Insolvenzverfahrens sollten Sie aber auf jeden Fall dem 
Insolvenzverwalter die gewünschten Auskünfte erteilen, wie beispielsweise das Übersenden 
von Einkommensnachweisen. Bitte achten Sie auch darauf, dass Sie Ihre neue Adresse 
mitteilen, wenn Sie umziehen. 
 
Leben Sie also ganz normal weiter, das reicht aus. Doch wie verhält es sich mit dem 
Ehegatten oder Lebensgefährten im Insolvenzverfahren? Wird er auf irgendeine Art und 
Weise in die Sache hineingezogen? Das wird das Thema der nächsten Lektion sein. 
 








 
 
15.  Muss Ihr Ehegatte / Lebensgefährte im Insolven zverfahren für 
Ihre Schulden einstehen?  
 
Verfügt Ihr Ehegatte über ein geordnetes Einkommen oder Vermögen, stellt sich regelmäßig 
die Frage, ob der verdienende Ehegatte in irgendeiner Weise einstehen muss.  
 
Es gilt der Grundsatz: Für die Schulden des anderen muss der verdienende Ehegatte - 
unabhängig vom Güterstand - nie einstehen, es sei denn, er hat mit unterschrieben. 
 
Dass der Ehegatte mitunterschrieben hat, kommt insbesondere bei Verbraucherkrediten häufig 
vor. Dann hat er Pech und bei Ihrem Zahlungsausfall wird sich der Gläubiger an Ihren 
Ehegatten wenden. 
 
Das gleiche gilt, wenn Ihr Ehegatte für Sie eine Bürgschaft unterschrieben hat. Oft verlangen 
die Banken, dass der Ehepartner oder ein Verwandter sich für Ihren Kredit verbürgt. Das heißt 
im Klartext: Können Sie nicht mehr bezahlen, muss der Bürge bezahlen.  
 
Beantragen Sie ein Insolvenzverfahren, gehen Ihre Bankschulden auf den Bürgen über. Dem 
Bürgen bleibt nichts anderes übrig, als zu bezahlen. Kann er nicht bezahlen, muss er selbst ein 
Insolvenzverfahren beantragen. Verhandlungsversuche mit Banken sind nach meiner 
Erfahrung aussichtslos. 
 
Es kann aber sein, dass der verdienende Ehegatte für die Kosten des Insolvenzverfahrens 
aufkommen muss, durchschnittlich ca. 2.500 €. 
 
Eine Einstandspflicht besteht, wenn die Schulden während der Ehe entstanden sind und den 
Zweck hatten, den gemeinsamen Haushalt zu bestreiten...ein Gummiparagraf, der von den 
Gerichten unterschiedlich ausgelegt und angewandt wird...  
 
Wird der vermögende Ehegatte also zu den Verfahrenskosten herangezogen, sollte er 
argumentieren, dass die Schulden gerade nicht im Zusammenhang der gemeinsamen 
Lebensführung entstanden sind. Kann er das Gericht nicht überzeugen, bleibt ihm nichts 
anderes, als zu bezahlen. 
 
Für viele Schuldner stellt sich außerdem die Frage, ob der Gerichtsvollzieher die Sachen des 
Ehegatten beziehungsweise Lebensgefährten pfänden darf.  
 
Die Antwort lautet: Eigentlich ja. Wenn Sie mit Ihrem Lebenspartner in einer Wohnung 
leben, so gilt die gesetzliche Vermutung, dass die Einrichtungsgegenstände demjenigen 
gehören, gegen den gepfändet wird. 
 
Der Lebensgefährte müsste dann anhand von Belegen usw. sein Eigentum beweisen und vom 
Gerichtsvollzieher die Herausgabe verlangen.  







Aber bei einer normalen Wohnungseinrichtung muss unabhängig von o. g. Rechtsproblem 
nichts befürchtet werden. Einrichtungsgegenstände unterliegen in der Regel dem 
Pfändungsschutz. 


Am besten ist es, Sie halten für den Fall der Fälle eine Eigentumsliste bereit, um 
Missverständen von vornherein aus dem Weg zu gehen. 


 
Am Schluss noch ein Tipp zur Bürgschaft: War der Bürge bei der Vertragsunterzeichnung 
nicht leistungsfähig, z.B. Student oder Arbeitslosenhilfeempfänger, bestehen gute Aussichten 
die Bürgschaft zu Fall zu bringen. Dann kann sich der Ehegatte das Insolvenzverfahren 
sparen. Doch wie viel bleibt Ihnen im Verbraucherinsolvenzverfahren überhaupt zum Leben? 
Das ist Thema der nächsten Lektion. 
 








 
 
16 Wie viel zum Leben bleibt: Die aktuelle Pfändung stabelle  
 
Wie viel Ihnen von Ihrem Einkommen bleibt, richtet sich nach der so genannten gesetzlichen 
Pfändungstabelle. Dort ist genau festgelegt, wie viel von Ihrem Nettoeinkommen Ihnen zum 
Leben bleibt. 
 
Kindesunterhalt und Kindergeld werden nicht hinzugerechnet. Nur das eigene Einkommen 
zählt. 


In der Regel setzt sich der Insolvenzverwalter mit dem Arbeitgeber in Verbindung und fordert 
ihn dazu auf, den pfändbaren Teil Ihres Einkommens auf einem Treuhänderkonto 
einzuzahlen.  


Wegen eines Verbraucherinsolvenzverfahrens darf der Arbeitgeber / Dienstherr nicht 
kündigen. Auch Sanktionen brauchen Sie von ihm nicht befürchten.  


In der Regel ist es dem Arbeitgeber egal, ob Sie ein Verbraucherinsolvenzverfahren 
durchlaufen. Was der Arbeitgeber hingegen nicht leiden kann, sind die Pfändungen des 
Arbeitslohns durch Gläubiger vor dem Insolvenzverfahren. Genau diese Pfändungen entfallen 
aber im Verfahren. 


Sie haben mit der richtigen Berechnung nichts zu tun und brauchen sich auch um nicht zu 
kümmern. 


Die gesetzliche Pfändungstabelle finden Sie hier: 


http://www.ra-franzke.de/verbraucherinsolvenz-faq/Pfaendungstabelle.html  


 


So wird die Pfändungstabelle gelesen: Ermitteln Sie anhand der ersten beiden Spalten (von € 
bis €), in welchen Tabellenbereich Ihr Nettoeinkommen fällt. Gehen Sie von dort aus nach 
rechts, je nach der Anzahl Ihrer Unterhaltspflichten. Der Betrag, den Sie dort finden, wird 
Ihnen gepfändet. Die Tabelle beginnt bei 990 €, d. h. wer darunter verdient, hat gar keine 
Pfändung zu befürchten.  


Die wichtigsten Eckwerte der Pfändungstabelle: 


 


Die Pfändung setzt ein bei: 


 


0 Unterhaltspflichten ab 990 € Nettoeinkommen 


1 Unterhaltspflicht ab 1.360 € Nettoeinkommen 


2 Unterhaltspflichten ab 1.560 € Nettoeinkommen 


3 Unterhaltspflichten ab  1.760 € Nettoeinkommen 


4 Unterhaltspflichten ab  1.970 € Nettoeinkommen 


5 Unterhaltspflichten ab  2.170 € Nettoeinkommen 


 







Erfahrungsgemäß haben die betroffenen Schuldner im Insolvenzverfahren und nach 
Einstellung der Ratenzahlungen an die Gläubiger mehr Geld zur Verfügung, als heute. Schon 
deshalb lohnt sich ein Verbraucherinsolvenzverfahren. In der nächsten Lektion untersuchen 
wir, wie sich die Insolvenz für Selbständige von der Verbraucherinsolvenz unterscheidet.  


 








 
 
17. Wie unterscheidet sich die Insolvenz für Selbst ändige von 
Verbraucherinsolvenz? 
 


Das Insolvenzverfahren für Gewerbetreibende und Freiberufler und das für Verbraucher 
unterscheidet sich im Ergebnis nicht. Beide Personengruppen werden von ihren Schulden 
befreit, nachdem sie das Insolvenzverfahren und die sog. Wohlverhaltensperiode durchlaufen 
haben. 
 
Der Unterschied besteht in dem Verfahren. Für die Verbraucher ist das sog. 
Verbraucherinsolvenzverfahren vorgesehen, für Selbständige das Regelinsolvenzverfahren. 
 
Das heißt, für Gewerbetreibende und Freiberufler gelten die gleichen Regeln, wie bei 
Unternehmensinsolvenzen. 
 
Hat der Gewerbetreibende oder Selbständige seine Selbständigkeit bereits aufgegeben und ist 
er jetzt arbeitslos oder als Arbeitnehmer angestellt, wird er dem Regelinsolvenzverfahren 
zugeteilt, falls noch Verbindlichkeiten gegenüber ehemaligen Mitarbeitern oder Sozialkassen 
bestehen. 
 
Letztendlich spielt es keine Rolle, welches Insolvenzverfahren der Betroffene durchläuft. 
Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile und den idealen Weg klärt man am besten in 
einem Beratungsgespräch. 
 
Bei Selbständigen, wie Freiberuflern oder Geschäftsführern sind im Gegensatz zu 
Privatpersonen zusätzliche Gesichtspunkte in die Beratung einzubeziehen.  
 
Insbesondere kommt die Vermeidung strafrechtlicher Folgen hinzu und wie der 
Geschäftsführer die Unternehmens-Insolvenz möglichst vollständig von seinem eigenen 
Schicksal als Privatperson abkoppeln kann. 
 
Häufig bestehen Steuerrückstände und nicht entrichtete Sozialversicherungsbeiträge. Diese 
Forderungen bedürfen einer besonderen Betrachtung. 
 
Will der Geschäftsführer das Gewerbe trotz privater Insolvenz fortführen, zeige ich ihm die 
hierzu bestehenden rechtlichen Möglichkeiten auf. 
 
Im Ergebnis ist die Insolvenzberatung eines Selbständigen sehr individuell und kann meines 
Erachtens nur in einem Beratungsgespräch unter vier Augen durchgeführt werden. 
 
Die Trennung zwischen Verbrauchern und Selbstständigen ist unsachgemäß und willkürlich. 
Trotzdem muss man sich daran halten. Nächste Frage, die ich mit Ihnen klären möchte ist, ob 
Sie im Verbraucherinsolvenzverfahren eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen dürfen. 
 








 
 
18 Selbständige Tätigkeit im Insolvenzverfahren?  
Im Insolvenzverfahren gilt der Grundsatz, dass eine selbständige Tätigkeit weiterhin ausgeübt 
oder neu begonnen werden darf. 
 
Niemand darf Sie zwingen, ein Angestelltenverhältnis anzunehmen und das pfändungsfreie 
Einkommen an die Insolvenzmasse abzuführen. 
 
Von diesem Grundsatz gibt es allerdings zwei Ausnahmen: Sie erwirtschaften Verluste oder 
berufsrechtliche Vorschriften untersagen eine selbständige Tätigkeit im Insolvenzverfahren. 
 
1. Bei Verlusten kann Ihnen der Insolvenzverwalter aufgrund o. g. Grundsatzes die 
Selbständigkeit zwar nicht direkt verbieten. Aber er verfügt über andere wirksame Methoden.  
Beschlagnahmt er beispielsweise den Schlüssel zum Geschäftslokal, sind Sie dauerhaft an der 
Ausübung Ihres Gewerbes gehindert.  
 
Nach verwaltungsrechtlichen Vorschriften ist Ihre Gewerbeerlaubnis hiermit erloschen. Der 
Insolvenzverwalter braucht das Gewerbe nur noch formell abzumelden. 
 
2. Aber auch berufsrechtliche Vorschriften können einer selbständigen Tätigkeit im 
Insolvenzverfahren entgegenstehen. Insbesondere bei Freiberuflern ist die Entziehung der 
Zulassung wegen ungeordneter Vermögensverhältnisse vorgesehen.  
 
Der Selbständige muss seine Insolvenzgläubiger durch Zahlungen an den Treuhänders so 
stellen, wie wenn er ein angemessenes Arbeitsverhältnis eingegangen wäre. Wie hoch diese 
Zahlungen sind, bespricht man am besten vorher mit dem Insolvenzverwalter 
 
Genaue Zahlen oder gar eine Tabelle mit den abzuführenden Beträgen gibt es nicht.  
Es besteht lediglich eine Richtlinie des Bundesgerichtshofs, wonach der Selbständige seine 
Insolvenzgläubiger mittels Zahlungen an den Treuhänder so stellen muss, als wäre er ein 
angemessenes Arbeitsverhältnis eingegangen. 
 
Die unklare Regelung bewirkt, dass letztendlich die Gläubiger den Umfang der 
abzuführenden Beträge bestimmen. 
 
Weil der Insolvenzverwalter nicht für falsche Entscheidungen haften will, wird er die 
Zustimmung der Gläubiger einholen und nur den Betrag festsetzen, mit dem die Gläubiger 
einverstanden sind. 
 
Wie viel Sie als Selbständiger im Insolvenzverfahren abführen müssen, hängt aber auch von 
Ihrem Verhandlungsgeschick gegenüber dem Insolvenzverwalter ab.  
 
Überzeugen Sie ihn von Ihrer Geschäftsidee und dass es derzeit für Sie keine angemessenen 
Arbeitsverhältnisse gibt. Dann ist er bzw. sind die Gläubiger auch mit geringen Raten 
zufrieden. 
 







Ein Insolvenzverwalter, der Ihnen ein Weiterwirtschaften erlaubt, ist Ihr Freund. Helfen Sie 
ihm dabei, das Beibehalten Ihrer Selbständigkeit gegenüber den Gläubigern durchzusetzen, 
indem Sie ihm Ihr Geschäft so transparent wie nur möglich erklären und nichts verschweigen. 
 
Falls der Insolvenzverwalter oder ein Gläubiger aber nicht will, haben Sie keine Chance. 
Trotz o. g. Richtlinie des Bundesgerichtshofs besitzt der Insolvenzverwalter das formale 
Recht, Ihre gesamten Einkünfte aus Selbständigkeit einzuziehen. 
 
Dann bleibt Ihnen nur noch die Möglichkeit, beim Insolvenzgericht die Freigabe der 
pfändungsfreien Einkünfte zu beantragen, damit Sie wenigstens etwas zum Leben haben. 
Sicherlich wird ein solcher Insolvenzverwalter dem Selbständigen auch kein Budget für 
Wareneinkauf, Strom, Miete der Geschäftsräume usw. belassen. Der Betroffene ist endgültig 
„schachmatt“. Ein derart radikaler Schnitt dürfte heutzutage allerdings die Ausnahme sein. 
 
Selbständige Tätigkeit im Insolvenzverfahren hat also durchaus seine Tücken. Der Betroffene 
ist noch mehr von den Launen des Insolvenzverwalters abhängig, als in der 
Verbraucherinsolvenz. Um dem zu entgehen, gründet man möglicherweise eine englische 
Limited… Wenden wir uns im nächsten Beitrag den Versagungsgründen zu. 
 








 
 
19 Was unternehmen Sie, wenn Versagungsgründe vorli egen?  
 
Wenn einer der Versagungsgründe vorliegt und Sie befürchten müssen, dass ein Gläubiger 
beim Insolvenzgericht beantragt, Ihnen die Restschuldbefreiung zu versagen, müssen Sie 
vorher handeln. Es gibt trotzdem gesetzliche Möglichkeiten, mit denen Sie das gleiche Ziel 
wie eine Restschuldbefreiung erreichen können.  
 
Wichtig ist es in so einem Fall dafür zu sorgen, dass der Richter die Gründe einer Versagung 
der Restschuldbefreiung erst gar nicht überprüfen muss. 
 
Dies geschieht beispielsweise, indem Sie sich mit dem betreffenden Gläubigern außerhalb des 
Insolvenzverfahrens über eine Ratenzahlung einigen und den Gläubiger überhaupt nicht in das 
Insolvenzverfahren einbeziehen. 
 
Oder Sie sorgen dafür, dass das Verfahren erst gar nicht eröffnet wird. Dies erreichen Sie, 
indem Sie sich mit den Gläubigern in einem so genannten außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungsplan außerhalb des Insolvenzverfahrens einigen, wie die Rückzahlung 
der Schulden zu erfolgen hat. 
 
Voraussetzung ist allerdings, dass alle Gläubiger zustimmen, was mitunter sehr schwierig sein 
kann. Eine außergerichtliche Einigung macht man den Gläubigern schmackhaft, indem man 
ihnen nicht nur die Abführung der pfändbaren Beträge, sondern darüber hinaus einen Teil des 
unpfändbaren Einkommens anbietet. Das heißt dann, dass der Gläubiger für den Fall des Zu-
Stande-Kommens seines außergerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens besser gestellt 
ist, als wenn das Insolvenzverfahren eröffnet wird. 
 
Private Gläubiger wie Unternehmen stimmen in der Regel derartigen Vergleichen zu. Wenn 
allerdings eine Behörde, Finanzamt oder Krankenkasse beteiligt ist schwinden die Chancen 
erheblich. Beispielsweise ist das Finanzamt an die Abgabenordnung gebunden, die gesetzlich 
genau vorschreibt, in welchen Fällen eine Stundung oder Ratenzahlung gewährt werden kann. 
Erfahrungsgemäß sind Einigungen mit den Finanzämtern chancenlos. 
 
Wenn nicht alle Gläubiger zustimmen, besteht noch eine weitere Wirklichkeit, das so 
genannte gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren. Danach kann das Gericht die 
Zustimmung von Gläubigern ersetzen, wenn dem Schuldenbereinigungsverfahren eine 
Mehrheit der Gläubiger nach Köpfen und nach der Höhe ihrer Forderungen zugestimmt hat. 
Wenn diese doppelte Mehrheit gegeben ist, kann das Insolvenzgericht auf Antrag des 
Schuldners oder eines Gläubigers die Ablehnung der anderen Gläubiger durch seine 
Zustimmung ersetzen. 
 
Viele Mandanten, die von Versagungsgründen betroffen sind, fragen nach Alternativen im 
europäischen Ausland. Vor allem das Verbraucherinsolvenzverfahren in Frankreich ist stark 
nachgefragt. Über die Verfahren in Frankreich und anderen EU-Ländern werde ich Sie in der 
nächsten Lektion aufklären. 
 








 
 
20 Verbraucherinsolvenzverfahren in Frankreich und anderen EU-
Ländern  
 
Verbraucherinsolvenz in Frankreich: 
 
Deutsche Gerichte müssen die französischen Gerichtsbeschlüsse zur Schuldenbefreiung seit 
einer Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 2001 bedingungslos 
anerkennen.  
 
Umgekehrt darf einem deutschen Staatsbürger das französische Insolvenzverfahren nicht 
versagt werden. Der Weg zum französischen Insolvenzverfahren ist also seit dem Jahr 2001 
für jeden deutschen Staatsbürger frei.  
 
Der Grund, weswegen die Schuldenbefreiung in Frankreich bereits nach ca. 1 ½ Jahren 
eintritt, liegt an der französischen Insolvenzordnung. Eine sechsjährige 
Wohlverhaltensperiode wie Deutschland ist dort nicht vorgesehen. Der Betroffene erhält die 
Schuldenbefreiung bereits mit dem Abschluss des einjährigen Insolvenzverfahrens.  
 
Wer das Insolvenzverfahren in Frankreich durchlaufen will, muss dem französischen 
Insolvenzgericht nachweisen, dass er seit mindestens sechs Monaten seinen 
Lebensmittelpunkt in dem jeweiligen Gerichtsbezirk hat.  
 
Der Nachweis erfolgt u.a. mittels eines Mietvertrages und einer Stromrechnung. Der 
Betroffene sollte sich auch hin und wieder in seinem Wohnort blicken lassen und 
beispielsweise einkaufen gehen.  
 
Des Weiteren muss der Betroffene seine Zahlungsunfähigkeit nachweisen und dass die 
Gläubiger gegen ihn zwangsvollstrecken. Aus diesem Grund werden sämtliche Gläubiger 
umgehend zum neuen Wohnsitz informiert. 
 
Die Vorbereitungen können in dem Zeitraum erledigt werden, während der Betroffene seinen 
Lebensmittelpunkt in Frankreich nachweisen muss. Es geht also keine Zeit verloren. 
Den eigentlichen Insolvenzantrag stellt ein französischer Anwalt. Zum Eröffnungstermin 
muss der Betroffene persönlich erscheinen, natürlich im Beisein seines französischen 
Rechtsanwalts. 
 
Nachdem das Gericht das Verfahren eröffnet hat, werden alle 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen eingestellt und ein Insolvenzverwalter benannt. 
Nach Überprüfung der Sach- und Rechtslage berichtet der Insolvenzverwalter dem 
Insolvenzgericht. Ohne Masse wird das Verfahren abgewiesen. 
 
Mit dem französischen Insolvenzverfahren ist ein Sondergesetz gemeint, das sich nur auf den 
Elsass bezieht. Im Ergebnis ist die französische Variante ausgesprochen teuer, mit circa 
30.000 € muss der Betroffene für die nächsten eineinhalb Jahre rechnen. Inzwischen sehen die 
französischen Gerichte sehr genau hin, ob der Deutsche tatsächlich seinen Lebensmittelpunkt 
im Elsass hat. Das heißt, man muss wirklich dort wohnen. 
 







Verbraucherinsolvenz in England 
 
In letzter Zeit werden wir auch häufig nach der Verbraucherinsolvenz in England oder 
Holland gefragt. Aber wie in anderen Dingen auch, ist der deutsche Staat mit Sozialleistungen 
am großzügigsten.  
 
Das heißt wenn Sie in England das Verfahren machen wollen, sind Sie zwar früher fertig als 
in Deutschland, aber Sie müssen zwischen 10 und 40% der ursprünglichen Forderungen an 
die Gläubiger bezahlen. Das können Sie in Deutschland auch versuchen, dazu brauchen Sie 
nicht nach England. 
 
Ich kenne einen ehemaligen Unternehmer, der mit 200 Millionen € Schulden und ganz 
entspannt in der „S-Klasse“ nach Frankreich fuhr, um dort das 
Verbraucherinsolvenzverfahren zu bestreiten… In der nächsten Lektion verraten wir, wie Sie 
vorgehen, wenn Sie die Höhe Ihrer Schulden nicht mehr kennen. 
 








 
 
21 Wie erfahren Sie die Höhe Ihrer Schulden  
Derjenige, der einen Verbraucherinsolvenzantrag stellt, muss unter anderem angeben, wie 
hoch seine Schulden gegenüber den einzelnen Gläubigern sind. Diese Angaben muss der 
Schuldner in eine Vermögensübersicht des Insolvenzantrages eintragen und sodann mittels 
Unterschrift bestätigen, dass die Angaben richtig und vollständig sind.  
 
Das Verzeichnis der Gläubiger muss außerdem die zustellungsfähigen Anschriften enthalten, 
damit das Gericht sowohl Insolvenzantrag als auch Schuldenbereinigungsplan an die 
Gläubiger ordnungsgemäß zustellen kann. 
 
Viele Schuldner wissen allenfalls, bei wem sie Schulden haben, nicht aber wie hoch die 
Schulden sind. Sie sind deswegen nicht dazu in der Lage, ein richtiges und vollständiges 
Verzeichnis ihrer Schulden anzugeben. 
 
Der Schuldner besitzt von Gesetzes wegen jedoch einen rechtlichen Anspruch gegen den 
Gläubiger, damit dieser den aktuellen Stand der Schulden mitteilt. 
 
Viele Ratgeber zum Verbraucherinsolvenzverfahren empfehlen jedem Schuldner dringend, 
vor dem gerichtlichen Insolvenzantrag den aktuellen Schuldenstand bei allen Gläubigern 
abzufragen. Nur dann, so die Ratgeber, kann der Schuldner eine ordnungsgemäße 
Versicherung abgeben, dass das Vermögensverzeichnis richtig ist. 
 
Aus unserer Erfahrung sehen wir das allerdings nicht so genau. In den vielen 
Schlussterminen, die wir bereits als Treuhänder / Insolvenzverwalter absolviert haben, ist uns 
noch nicht ein einziger Fall untergekommen, dass ein Gläubiger einen Antrag auf Versagung 
der Restschuldbefreiung wegen falscher Angaben des Schuldenstandes stellt beziehungsweise 
vom Gericht stattgegeben wird. 
 
Will der Gläubiger seine Forderung später im Insolvenzverfahren "offiziell" anmelden, ist er 
ohnehin zum Nachweis verpflichtet, ob und in welcher Höhe die seine Forderung besteht. 
Unsere Erfahrung gilt freilich nur für Berlin, wo wir zum Treuhänder bestellt sind. In anderen 
Bundesländern Land mag dies anders zugehen.  
 
Hat der Schuldner eine Privatperson zum Gläubiger, die den Forderungsausfall "persönlich" 
nimmt und Rache schwört, ist Vorsicht geboten. Dann geht der Schuldner lieber auf Nummer 
sicher und holt sich vorher den genauen Stand der Forderungen, um keine Angriffsfläche zu 
bieten. 
 
Also Vorsicht, wenn Sie eine ehemals nahe stehende Privatperson zum Gläubiger haben. Im 
nächsten Beitrag erklären wir Ihnen, ob Sie an Lohnabtretungen, welche Sie beispielsweise 
zum Erhalt eines Darlehens unterschrieben haben, auch im Insolvenzverfahren noch 
gebunden sind. 
 








 
 
22 Gelten Lohnabtretungen auch im Insolvenzverfahren? 
 
Kredite und Darlehen geben Banken in der Regel nur, wenn der Kreditnehmer den pfändbaren 
Teil seines Einkommens an die Bank abtritt.  
 
Dies geschieht üblicherweise automatisch mit der Unterzeichnung des Darlehensvertrages und 
ohne dass sich der Kreditnehmer darüber so recht bewusst ist, weil die Abtretungserklärung 
im Kleingedruckten steht. Bei der Vertragsunterzeichnung unterschreibt man die 
Abtretungserklärung also gleich mit. 
 
Solche Abtretungserklärungen haben den Zweck, dass die Bank den Rückzahlungsanspruch 
nicht erst mittels Gerichtsurteil feststellen lassen muss, sondern sie kann sofort auf das 
Einkommen des Schuldners zugreifen. Hierzu übersendet die Bank ein einfaches Schreiben, 
die so genannte Abtretungsanzeige, an den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber muss dann den 
pfändbaren Teil des Einkommens ausrechnen und an die Bank abführen. 
 
Diese Abtretungserklärungen bleiben im Insolvenzverfahren erhalten. Das heißt die Bank 
kann auch gegenüber dem Insolvenzverwalter ihr Recht auf Abtretung geltend machen mit 
der Folge, dass die Bank für die nächsten zwei Jahre das gesamte pfändbaren Einkommen 
bekommt und die übrigen Gläubiger gehen leer aus. 
 
Dem Schuldner kann es allerdings egal sein, wer seiner Gläubiger wie viel bekommt und die 
richtige Verteilung der pfändbaren Beträge ist ohnehin Sache des Insolvenzverwalters. 
Lohnabtretungen wirken sich nicht auf die Pfändungsgrenzen aus. 
 
Die Fortgeltung der Lohnabtretung bedeutet nicht, dass dem Schuldner im Insolvenzverfahren 
noch weniger Geld zum Leben bleibt. Egal ob Lohnabtretung oder nicht, mehr als zu den 
gesetzlichen Pfändungsgrenzen darf Ihnen niemand wegnehmen. 
 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass Sie sich selbst um Lohnabtretungen nicht kümmern müssen. 
Vielmehr ist das die Sache des Insolvenzverwalters. Er muss sich um alles kümmern. Soweit 
so gut. Im nächsten Beitrag erfahren Sie was Sie unternehmen müssen, falls ein Gläubiger 
einen Insolvenzantrag gegen Sie stellt. 
 








 
 
23 Was ist zu unternehmen, wenn ein Gläubiger einen  
Insolvenzantrag gegen Sie stellt?  
 
Ein Gläubiger ist berechtigt, gegen den Schuldner einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn er 
ein berechtigtes Interesse besitzt und seine Forderung glaubhaft macht. 
 
Hat der Schuldner titulierte Zahlungsrückstände und war die Zwangsvollstreckung gegen ihn 
bereits erfolglos, kann der Gläubiger ohne weiteres einen Insolvenzantrag gegen den 
Schuldner stellen.  
 
Ohne einen Titel in der Hand zu halten, sollte sich der Gläubiger allerdings davor hüten, weil 
er sich bei Ablehnung des Insolvenzantrages gegenüber dem Schuldner 
schadensersatzpflichtig machen kann. 
 
Kommt es zu einem solchen Gläubigerantrag, muss der Schuldner sofort reagieren und selbst 
einen Antrag auf Durchführung des Verbraucherinsolvenzverfahren stellen. Versäumt er dies, 
wird er keine Restschuldbefreiung erhalten. 
 
Deshalb ist es stets besser, es gar nicht so weit kommen zu lassen und rechtzeitig einen 
eigenen Insolvenzantrag zu stellen. 
 
Noch ein Tipp: Stellt ein Gläubiger einen Insolvenzantrag gegen Sie und kommt dieser 
Insolvenzantrag gerade ungelegen, so beantragen Sie einfach nicht die Stundung der 
Verfahrenskosten. Dann wird bei Ihnen als Einzelperson das Insolvenzverfahren mangels 
Masse abgewiesen und Sie können den Insolvenzantrag stellen, wann es Ihnen passt. Aber das 
ist schon höhere Insolvenz-Mathematik. In dem Beitrag für morgen geben wir Ihnen eine 
Übersicht, welche Schulden von der Restschuldbefreiung ausgeschlossen sind. 
 








 
 
24 Welche Schulden sind von der Restschuldbefreiung 
ausgeschlossen? 
Zusammengefasst sind das Verbindlichkeiten, die aus einer vorsätzlich begangenen 
unerlaubten Handlung entstanden sind sowie Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungs- und 
Zwangsgelder usw. 
 
Häufigster Fall in unserer Praxis sind Leistungen der Sozialkassen, die aufgrund falscher 
Angaben des Schuldners an diesen ausgezahlt wurden. Oder die Lebensverhältnisse eines 
Schuldners ändern sich und eigentlich wäre er verpflichtet gewesen, dies gegenüber dem Amt 
mitzuteilen. Stattdessen verschweigt er die neuen Lebensumstände und kassiert weiterhin 
unberechtigt Geld. 
 
Der Gläubiger muss im Insolvenzverfahren das Vorliegen einer unerlaubten Handlung 
ausdrücklich geltend machen, wenn er die Forderungen anmeldet. 
 
Ob die Forderung aufgrund einer unerlaubten Handlungen entstanden ist oder nicht, wird im 
Schlusstermin, das heißt am Ende des Insolvenzverfahrens, entschieden. Der Schuldner sollte 
diesen Termin unbedingt wahrnehmen und sich verteidigen, wenn ihm eine unerlaubte 
Handlung vorgeworfen wird. 
 
Häufig werden wir in Beratungsgesprächen gefragt, ob ein Schuldner auch bei Steuerschulden 
gegenüber dem Finanzamt oder Unterhaltsrückstände die Befreiung erhält. Beides ist der Fall.  
 
Weder das Nichtbezahlen von Steuern noch von Unterhalt stellen unerlaubte Handlungen dar. 
Anders verhält es sich, wenn der Schuldner wegen Schwarzfahren in öffentlichen 
Verkehrsmitteln ein „erhöhtes Beförderungsentgelt" bezahlen muss. 
 
Aber wie bereits erwähnt, der Schuldner sollte auch Forderungen aus unerlaubter Handlung 
ruhig in das Insolvenzverfahren aufnehmen. Denn wo kein Kläger ist, da ist kein Richter und 
wenn der Gläubiger die Forderung nicht als unerlaubte Handlung anmeldet, dann ist die 
Restschuldbefreiung auch diesbezüglich sicher. 
 
Auch wenn Sie eine derartige Forderung besitzen, stellen Sie am besten einen 
Insolvenzantrag. Dann haben Sie zumindest vor Pfändungen Ruhe und möglicherweise 
vergisst der betroffene Gläubiger die Versagung der Restschuldbefreiung wegen unerlaubter 
Handlung zu stellen. Das kommt übrigens in circa 90% aller Fälle vor. In der nächsten 
Lektion werde ich ein weiteres heikles Thema besprechen: Was tun, wenn die Insolvenz das 
Eigenheim gefährdet? 
 








 
 
25 Was unternehmen Sie, wenn die Insolvenz das Eige nheim 
gefährdet?  
 
Eigenheimbesitzer kann das Insolvenzverfahren besonders schwer treffen: Erfährt die 
finanzierende Bank von der Zahlungsunfähigkeit des Eigenheimbesitzers, wird sie das 
Hausdarlehn fristlos kündigen und die Rückzahlung der gesamten Darlehnssumme innerhalb 
von zwei Wochen verlangen.  
 
Natürlich wird der Eigenheimbesitzer diese Summe nicht aufbringen können. Das heißt, am 
Ende kommt das Eigenheim unter den Hammer. 
 
Noch folgenreicher wirkt sich die Zahlungsunfähigkeit bei Ehegatten aus. Gehört das 
Eigenheim den Ehegatten gemeinsam, haben sicherlich auch beide den Hauskredit 
unterschrieben.  
 
In diesem Fall wirkt sich die Kreditkündigung auch auf den „solventen“ Ehegatten aus. Er 
wird mit in die Insolvenz gerissen. 
 
Erfahrungsgemäß wünscht sich der in Geldnot geratene Ehegatte nichts sehnlicher, als das 
Eigenheim aus seiner Insolvenz herauszuhalten. Sein größtes Anliegen in dieser Lage ist es, 
die Familie nicht zusätzlich mit der Zwangsversteigerung des Eigenheims zu belasten. 
Doch wie kann der zahlungsunfähige Ehegatte das Eigenheim von den Folgen seiner 
Insolvenz abkoppeln?  
 
Grundsätzlich darf eine zahlungsunfähige Person nicht mehr uneingeschränkt über ihr 
Vermögen verfügen: Rechtsgeschäfte, welche dem Beiseiteschaffen von Vermögen dienen, 
kann der spätere Insolvenzverwalter für unwirksam erklären. 
 
Eine einfache Übertragung des Hausanteils auf den anderen Ehegatten beispielsweise mittels 
Schenkung wäre also umsonst. 
 
Im Laufe meiner zahlreichen Beratungsstunden hat sich jedoch ein „Schlupfloch“ gezeigt.  
Diese funktioniert grob zusammengefasst folgendermaßen: Der insolvenzgefährdete 
Eigenheimbesitzer „gibt die Immobilie an die Bank zurück“. Anschließend wird der 
Eigentumsanteil mit Einverständnis der Bank an eine dritte Person übertragen. 
 
Die Rückgabe von Sicherheiten an den so genannten aussonderungsberechtigten Gläubiger ist 
auch noch unmittelbar vor dem Insolvenzverfahren erlaubt.  
 
Wichtig ist außerdem, dass das Übertragen auf eine andere Person die Insolvenzmasse nicht 
schädigt. Das heißt, das Eigenheim muss überschuldet sein. 
 
Überschuldet ist das Eigenheim, wenn ein Versteigerungserlös nicht ausreichen wird, um das 
Hausdarlehn vollständig zurückzuführen. Das ist fast immer der Fall. 
 
Das Herauslösen des Eigenheims aus der Insolvenzmasse stellt eine äußerst heikle juristische 
Gradwanderung dar. 







 
Bevor wir diese Gradwanderung beschreiten, sollten wir aber unbedingt noch eine Alternative 
überprüfen: Möglicherweise können wir das Eigenheim mit einer Umschuldung retten. 
 
Vielleicht sind Sie nicht so schwer betroffen und Sie überlegen sich, ob sich das 
Verbraucherinsolvenzverfahren für Sie überhaupt lohnt. Dazu mache ich Sie in der nächsten 
Lektion schlau. 
 








 
 
26 Ab wann "lohnt" sich das Verbraucherinsolvenzverfahren? 
Bevor Sie das Verbraucherinsolvenzverfahren einleiten, wollen Sie natürlich wissen, ab wann 
es sich lohnt. Die Beantwortung dieser Frage hängt von drei Bedingungen ab:  
 
1. den Verfahrenskosten,  
2. Ihrem derzeitigen Vermögen,  
3. wie viel Sie in den nächsten Jahren verdienen werden.  
 
1. Verfahrenskosten 
Die Verfahrenskosten - also die Gerichtsgebühren  - betragen je nach der Anzahl Ihrer 
Gläubiger ca. 2.200 €. Dieser Betrag wird Ihnen während des gesamten Insolvenzverfahrens 
für 6 Jahre gestundet. Anschließend vereinbaren Sie mit dem Gericht eine Ratenzahlung, 
maximal über vier Jahre. Bei geringem Einkommen werden die Gerichtskosten auch ganz 
erlassen.  
 
2. Derzeitiges Vermögen 
Zweitens berücksichtigen Sie Ihr derzeitiges pfändbares Vermögen. Dieses wird der 
Insolvenzverwalter wegnehmen und versilbern, beispielsweise Lebensversicherungen oder Ihr 
Auto, wenn es nicht für den Lebenserwerb erforderlich ist. Diesen Verlust müssen wir also 
ebenfalls in unsere Rechnung einbeziehen, ob sich das Verbraucherinsolvenzverfahren für Sie 
überhaupt lohnt. 
 
3. Voraussichtliches Einkommen 
Schließlich müssen Sie Ihr Einkommen berücksichtigen. Für die nächsten 6 Jahre erhalten Sie 
davon nur den pfändbaren Teil. Die Pfändungsgrenzen sind Ihnen aus vorangegangenen 
Kursteilen schon bekannt. Sie betragen ohne Unterhaltspflicht 990 € des Nettoeinkommens, 
bei einer Unterhaltspflicht 1.360 €, bei zwei Unterhaltspflichten 1.560 €, usw. 
 
Nun können Sie alles berechnen. Hierzu ein Beispiel: Sie verdienen 1.450 € netto bei einer 
Unterhaltspflicht. Vermögen ist nicht vorhanden. Ihre Schulden bei der C-Bank betragen 
derzeit 10.000 € und werden aufgrund von Zinsen nach 6 Jahren auf ca. 17.000 € gestiegen 
sein. Wenn Sie sich also aus dieser Schuld befreien wollen, müssen Sie in den nächsten 6 
Jahren einen Betrag von 17.000 € aufwenden.   
 
Durchlaufen Sie hingegen ein Verbraucherinsolvenzverfahren, sind Sie die Schulden bei der 
C-Bank mit einem Aufwand von 5.500 € wieder los, nämlich: Gerichtskosten in Höhe von 
2.200 € zuzüglich pfändbares Einkommen in Höhe von 47,02 € monatlich (gem. 
Pfändungstabelle). 
 
Wenn Sie Sie beispielsweise ALG II erhalten und 1.100 € Schulden haben, lohnt sich das 
Verfahren nicht. Schon allein die Gerichtskosten für das Verbraucherinsolvenzverfahren 
betragen circa 2.200 €.  


Diese werden Ihnen zwar gestundet, aber nach 6 Jahren müssen Sie diesen Betrag, wenn auch 
nur in kleinen Raten, zurückzahlen. Besser ist es, dass Sie sich mit Ihren Gläubigern über eine 







Ratenzahlung einigen. Wenn Sie mit dem ALG II Bescheid winken, werden viele Gläubiger 
vergleichsbereit und reduzieren die Forderung zumindest ein bißchen. 


 


Ein bisschen Rechnerei muss sein. Aber dann sind Sie wenigstens klar. Ach ja, da war doch 
noch die SCHUFA. Wie sich diese verhalten wird, werde ich Ihnen das nächste Mal mitteilen. 
 








 
 
27 Wie lange speichert die SCHUFA die Angaben zum 
Insolvenzverfahren? 
Die SCHUFA dient ca. 4.500 Unternehmen in Deutschland wie Banken, Telefonanbietern, 
Versandhäusern, Leasinggesellschaften und sonstigen Unternehmen dazu, die 
Zahlungsfähigkeit zukünftiger Vertragspartner zu überprüfen.  
 
Das klingt harmlos, aber die Betroffenen wissen: Ein negativer Vermerk in der SCHUFA und 
die Teilnahme am modernen Konsumleben ist versagt. Sie werden geradezu Menschen 
zweiter Klasse. 
 
Eingetragen werden in die SCHUFA insbesondere nicht erfüllte Kreditgeschäfte, die Abgabe 
der eidesstattlichen Versicherung usw. und selbstverständlich auch die Eröffnung eines 
Verbraucherinsolvenzverfahrens. 
 
Die SCHUFA entnimmt die Informationen über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens den 
öffentlichen Bekanntmachungen der Insolvenzgerichte. Der Beschluss über die Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens und zur Restschuldbefreiung wird im Bundes- und Staatsanzeiger 
sowie im Internet veröffentlicht. 
 
Die Einträge zum Verbraucherinsolvenzverfahren werden bei der SCHUFA wie folgt 
gespeichert: 
 
Die Eröffnung der Verbraucherinsolvenzverfahrens und die Aufhebung je 3 Jahre zum 
Jahresende.  
 
Die Abweisung des Insolvenzantrages für die Dauer von 5 Jahren. 
 
Sobald das Insolvenzverfahren in die Wohlverhaltensperiode übergeht, wird in der SCHUFA 
gespeichert, dass die Restschuldbefreiung angekündigt ist.  
 
Nach Ablauf des sechsjährigen Insolvenzverfahrens speichert die SCHUFA die Löschung 
nochmals 3 Jahre. Erst danach – also nach rund 9 Jahren seit Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens – gelten Sie wieder als unbeschriebenes Blatt. 
 
Möglicherweise können Sie sich während des Insolvenzverfahrens wieder an Bargeschäfte 
gewöhnen und sich dadurch von der SCHUFA unabhängig machen. Dann kann es Ihnen egal 
sein, was in der SCHUFA steht. Morgen übersende ich Ihnen ein „Lexikon der Insolvenz-
Fachbegriffe“ als Nachschlagewerk, um Ihnen als angehenden Insolvenzprofi den letzten 
Schliff zu geben. 
 








 
 
28 Lexikon der Insolvenz-Fachbegriffe 
 
Hier finden Sie eine Erklärung der wichtigsten Fachbegriffe rund um das 
Insolvenzverfahren.  
 
Aussonderungsrecht: Ein Gläubiger, dessen Forderung mit einem dinglichen Recht an einem 
zur Insolvenzmasse gehörenden Gegenstand gesichert ist, kann verlangen, dass er bevorzugt 
befriedigt wird. Absonderungsrechte begründen beispielsweise die Sicherungsübereignung, 
das handelsrechtliche Zurückbehaltungsrecht, die Hypothek oder Grundschuld. 
Absonderungsberechtigte Gläubiger sind Insolvenzgläubiger, soweit ihnen der Schuldner 
auch persönlich haftet. Im Regelinsolvenzverfahren verwertet der Insolvenzverwalter die 
Gegenstände, bei welchen ein Absonderungsrecht besteht, nach den §§ 165 InsO und kassiert 
für den Aufwand einen pauschalen Kostenanteil zugunsten der Insolvenzmasse. Im 
Verbraucherinsolvenzverfahren hingegen findet diese Verwertung nicht statt. Beispielsweise 
werden Grundstücke, die mit einer Grundschuld der Bank belastet sind, einfach zur 
Verwertung an die Bank freigegeben.  
 
Abweisung mangels Masse: Das Insolvenzgericht muss einen Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens gemäß § 26 InsO mangels Masse abweisen, wenn das Vermögen des 
Schuldners voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die Verfahrenskosten zu decken. Eine 
Abweisung mangels Masse findet allerdings nur bei juristischen Personen, also GmbH oder 
AG, statt. Möchte eine natürliche Person egal ob als Unternehmer oder als Verbraucher das 
Insolvenzverfahren beantragen, werden ihm die Verfahrenskosten gestundet, wenn kein Geld 
vorhanden ist. Das heißt im Klartext, dass bei natürlichen Personen eine Abweisung mangels 
Masse nicht mehr möglich ist. Kommt es zu einer Abweisung des Insolvenzverfahrens 
mangels Masse bei einer GmbH oder AG, wird das Insolvenzgericht automatisch veranlassen, 
dass die Gesellschaft aus dem Handelsregister gelöscht wird. 
 
Akzessorietät: Das bürgerliche Gesetzbuch hat Sicherungsrechte vorgesehen, die nur solange 
bestehen, wie die Forderung, welche das Sicherungsrecht absichern soll. Beispielsweise wäre 
ein Sicherungsrecht eine Bürgschaft, die ein Freund für den Schuldner abgibt. Sobald der 
Schuldner den Kredit zurückzahlt, erlischt automatisch auch die Bürgschaft des Freundes. 
Gleiches gilt bei Hypotheken. Auch eine im Grundbuch eingetragene Hypothek erlischt 
automatisch, sobald das Darlehen zurückgezahlt worden ist. (Aus diesem Grund hat sich die 
Hypothek nie durchgesetzt, Banken vergeben üblicherweise nur Grundschulden, die nicht 
akzessorisch sind). 
 
Aussonderung: Immer wieder kommt es vor, dass der Insolvenzverwalter oder 
Gerichtsvollzieher gleichzeitig eine Anzahl von Gegenständen als zur Insolvenzmasse gehörig 
beschlagnahmen, um sie zu verwerten. Gehört einer dieser Gegenstände nicht dem Schuldner, 
so hat der Eigentümer ein Recht auf Aussonderung, d. h. er kann den Gegenstand vom 
Insolvenzverwalter herausverlangen und die Verwertung verbieten. Ein häufiger Fall der 
Aussonderung ist beispielsweise, wenn der Insolvenzverwalter das Fahrzeug des Schuldners 
verwerten will und die Handtasche der Freundin befindet sich noch darin. 







 
Beschwer: Beschwer bedeutet, dass die anzufechtende Entscheidung ungünstig für 
denjenigen ist, der das Rechtsmittel einlegt. Die Gerichte unterscheiden die so genannte 
formelle Beschwer und materielle Beschwer. Eine formelle Beschwer liegt vor, wenn die 
Entscheidung ungünstiger ist, als sie der Rechtsmittelführer beantragt hat. Materielle 
Beschwer bedeutet hingegen, dass die angefochtene Entscheidung einen wie auch immer 
gestalteten nachteiligen Inhalt für den Rechtsmittelführer hat. Die Beschwer gilt als 
Voraussetzung für ein Rechtsmittel, wenn sich der Schuldner gegen nachteilige Beschlüsse 
des Insolvenzgerichts wehren will. 
 
Bonität:  Bonität ist der Ruf einer Person oder eines Unternehmens betreffend sein 
Zahlungsverhalten. Dieses wiederum wirkt sich auf seine Kreditwürdigkeit aus. Die 
Einführung des Verbraucherinsolvenzverfahrens hat zur Folge, dass die Banken die 
Kreditwürdigkeit ihrer Kunden viel intensiver überprüfen müssen als früher, denn noch nie 
wurde ein Schuldner auf so einfache Art und Weise seine Schulden wieder los. Dies ist 
politisch auch gewollt, denn Verbraucher wurden von Banken regelrecht verführt, sich zu 
verschulden. 
 
Dienstaufsichtsbeschwerde: Mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde kann ein Betroffener bei 
einer Behörde anregen, das Verhalten eines Beamten beziehungsweise Mitarbeiters des 
öffentlichen Dienstes zu überprüfen. Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist unabhängig von 
gesetzlich vorgesehenen Rechtsmitteln anwendbar. Auf die Dienstaufsichtsbeschwerde erlässt 
der Dienstherr einen Bescheid, aus dem hervorgehen muss, ob er etwas gegen den Mitarbeiter 
veranlasst hat oder nicht. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Sollte sich die 
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Inhalt einer gerichtlichen Entscheidung wenden, darf 
die verfassungsrechtlich garantierte Unabhängigkeit des angegriffenen Richters oder 
Rechtspflegers nicht beeinträchtigt werden, so dass eine Abänderung der gerichtlichen 
Entscheidung nicht möglich ist. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde macht also immer nur dann 
Sinn, wenn sich der Richter oder Rechtspfleger besonders unhöflich gegenüber dem 
Schuldner verhalten hat. 
 
Beschwerde: Die Beschwerde ist ein so genannter gerichtlicher Rechtsbehelf und dient dazu, 
die Entscheidung des Richters oder Rechtspflegers rechtlich zu überprüfen. Die Überprüfung 
der Entscheidung nimmt in der Regel die nächst höhere Instanz vor. Gemäß § 6 Abs. 1 InsO 
kann eine sofortige Beschwerde gegen Entscheidungen des Insolvenzgerichts nur in 
ausdrücklich genannten Fällen erhoben werden. Die sofortige Beschwerde ist in einer Frist 
von zwei Wochen einzulegen, beginnend mit der Verkündung der Entscheidung. Das 
Insolvenzgericht kann der Beschwerde abhelfen. Falls nicht, gibt es die Angelegenheit zur 
Überprüfung an die nächst höhere Instanz weiter. 
 
Drohende Zahlungsunfähigkeit: Die drohende Zahlungsunfähigkeit ist ein 
Eröffnungsgrund, wenn der Schuldner den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
selbst stellt. Eine drohende Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner voraussichtlich 
nicht in der Lage sein wird, seine bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit 
zu erfüllen. 
 
Druck-Antrag:  So werden häufig die Insolvenzanträge genannt, die Gläubiger gegen den 
Schuldner stellen. Stellt der Gläubiger einen Insolvenzantrag gegen den Schuldner, so meist 
nur deshalb um zu erreichen, dass der Schuldner doch noch bezahlt. Zwischen Unternehmen 
ist dieses Verhalten durchaus üblich. Der Gläubiger sollte sich jedoch absolut sicher sein, dass 







er die drohende Zahlungsunfähigkeit auch beweisen kann. Unbegründete Insolvenzanträge 
gegen Schuldner kommen ihn teuer zu stehen. 
 
Eidesstattliche Versicherung: Hält der Gläubiger einen Vollstreckungstitel gegen den 
Schuldner in der Hand, kennt er aber weder Konto noch sonstige Vermögenswerte, darf er 
den Schuldner zwingen, dass dieser einen Offenbarungseid ablegt. Der Offenbarungseid 
besteht aus einem Vermögensverzeichnis, das der Schuldner ausfüllt und seiner 
anschließenden Versicherung an Eides statt, dass das Vermögensverzeichnis vollständig und 
richtig ist. Verstößt der Schuldner dagegen, hat er sich strafbar gemacht. Der Schuldner sollte 
einer Aufforderung des Gerichtsvollziehers zu einem Offenbarungseid nachkommen und zum 
Termin erscheinen, weil andernfalls die Verhaftung droht. Die Androhung der Verhaftung ist 
durchaus ernst zu nehmen, zumindest läuft der Schuldner Gefahr, dass der Gerichtsvollzieher 
seine Wohnung aufbricht. Andererseits verliert der Schuldner durch die Abgabe des 
Offenbarungseides keinerlei Rechte, wenn er sich ohnehin für ein 
Verbraucherinsolvenzverfahren entscheidet. Im Gegenteil, gibt er die eidesstattliche 
Versicherung ab, hat er vor den Vollstreckungsversuchen der Gläubiger zunächst einmal 
Ruhe. Entsprechend unserer Erfahrung raten wir, das Vermögensverzeichnis wirklich 
vollständig und richtig auszufüllen. Es gibt immer wieder leidenschaftliche Gläubiger, die den 
Schuldnern nachspüren, ob nicht doch Vermögenswerte verschleiert worden sind. 
 
Erinnerung:  Im Insolvenzverfahren werden Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen und 
Maßnahmen des Rechtspflegers und des Gerichtsvollziehers „Erinnerung“ genannt. Im 
Gegensatz zur Beschwerde entscheidet über die Rechtmäßigkeit der Erinnerung der 
zuständige Richter des Insolvenzgerichts. Die Akte wird also nicht dem Landgericht 
vorgelegt. 
 
Eröffnung:  Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgt mittels Beschluss des 
Insolvenzgerichts. Der Eröffnungsbeschluss nennt zugleich den Insolvenzverwalter / 
Treuhänder. 
 
Ersatzaussonderung: Diese findet statt, wenn der Schuldner unmittelbar vor der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens oder der Insolvenzverwalter nach der Eröffnung unberechtigt einen 
Gegenstand veräußert hat. Weil in diesem Fall das Recht zur Aussonderung der berechtigten 
Person beeinträchtigt wurde, sieht § 48 InsO zum Ausgleich vor, dass der 
Aussonderungsberechtigte die Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung verlangen kann. Er 
kann die Gegenleistung aus der Insolvenzmasse verlangen, soweit sie in der Masse 
unterscheidbar vorhanden ist. 
 
Gerichtsstand: Darunter wird die örtliche Zuständigkeit des Insolvenzgerichts verstanden. 
Für Ihren Insolvenzantrag ist immer das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie wohnen. 
Allerdings gibt es in einigen Bundesländern eine Konzentration der Insolvenzgerichte, das 
heißt nicht jedes Amtsgericht bearbeitet Insolvenzsachen. Um das zuständige 
Insolvenzgericht herauszufinden, genügt eine kurze Anfrage beim nächsten Amtsgericht. 
 
Gerichtsvollzieher: Der Gerichtsvollzieher ist ein Beamter des Amtsgerichts. Er ist die 
verlängerte Hand der Staatsgewalt und darf dem Schuldner Gegenstände wegnehmen. Wie 
immer im Leben gibt es solche und solche Gerichtsvollzieher. Die meisten Gerichtsvollzieher 
sind nett und „machen nur ihren Job“. Ein paar schlecht gelaunte und vor allem zynische 
Gerichtsvollzieher gibt es auch, aber der Schuldner muss sich nicht alles gefallen lassen und 
eine Dienstaufsichtsbeschwerde wäre bei Fehlverhalten durchaus angebracht. 
 







Gewahrsam: Als Gewahrsam bezeichnen die Juristen den unmittelbaren Besitz an einer 
beweglichen Sache. Beispielsweise verfügt derjenige über den Gewahrsam eines Autos, der 
den Autoschlüssel in den Händen hält. Der Gerichtsvollzieher pfändet gemäß § 808 ZPO die 
Sachen, die sich im Gewahrsam des Schuldners befinden. 
 
Glaubhaftmachung: Die Glaubhaftmachung ist eine Beweisführung, die dem Gericht einen 
geringeren Grad von Wahrscheinlichkeit vermitteln soll, als den vollen Beweis. Die 
Glaubhaftmachung findet vor allem im gerichtlichen Eilverfahren Anwendung, wo es dem 
Antragsteller zur Wahrung seiner Rechte nicht zugemutet werden kann, den Beweis zu 
beschaffen. Das Gericht begnügt sich dann mit der Glaubhaftmachung und verlangt den 
eigentlichen Beweis erst im späteren Hauptverfahren. Die Glaubhaftmachung kann mit jedem 
Beweismittel erfolgen, gegebenenfalls auch mit der eidesstattlichen Versicherung. In der InsO 
ist die Glaubhaftmachung an verschiedenen Stellen vorgesehen, zum Beispiel beim Antrag 
eines Gläubigers auf Versagung der Restschuldbefreiung. 
 
Gläubigerausschuss: Der Gläubigerausschuss findet vor allem bei Unternehmensinsolvenzen 
seine Anwendung. Im Verbraucherinsolvenzverfahren hingegen wird der Aufwand eines 
Gläubigerausschusses nur selten betrieben, weil es ohnehin nichts zu verwerten gibt. Der 
Gläubigerausschuss wird entweder von der Gläubigerversammlung oder vom 
Insolvenzgericht eingesetzt. Die Mitglieder des Gläubigerausschusses haben die Aufgabe, den 
Insolvenzverwalter bei seiner Geschäftsführung zu unterstützen und zu überwachen. Der 
Insolvenzverwalter hat dann über den Gang der Geschäfte zu informieren und der 
Gläubigerausschuss darf jederzeit die Geschäftsbücher und Geschäftspapiere einsehen und 
den Geldverkehr und Bestand überprüfen. 
 
Gläubigerversammlung: Als Gläubigerversammlung werden alle am Insolvenzverfahren 
beteiligten Gläubiger genannt. Einer der grundlegenden Rechtsgedanken der InsO besteht 
darin, dass die vom Insolvenzverwalter festgestellte Insolvenzmasse der Gemeinschaft aller 
beteiligten Gläubigern nach deren Quote gehört. Weil die Gläubigerversammlung damit einer 
Eigentümerstellung gleichkommt, kann man als Schuldner oder Insolvenzverwalter nahezu 
jeden Deal machen, die Gläubiger müssen nur einverstanden sein. Hierzu ein Beispiel: In 
einem Verbraucherinsolvenzverfahren über das Vermögen einer Rentnerin sind wir zum 
Treuhänder eingesetzt. Die Rentnerin erhält u. a. eine nur bedingt pfändbare Rente. Um 
festzulegen, ob die bedingt pfändbare Rente nun gepfändet werden muss oder nicht, fragen 
wir einfach die Gläubiger. Sind alle Gläubiger damit einverstanden oder melden sie sich gar 
nicht, darf die Rentnerin die bedingt pfändbare Rente behalten. 
 
Insolvenzgericht: Das Insolvenzgericht ist das Gericht, welches das Insolvenzverfahren 
durchführt. Es handelt sich dabei immer um das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Schuldner 
seinen Wohn- oder Geschäftssitz hat. In manchen Bundesländern sind die Insolvenzgerichte 
auf einige Amtsgerichte konzentriert. Welches Amtsgericht letztendlich als Insolvenzgericht 
zuständig ist, erfährt man durch telefonische Nachfrage beim Amtsgericht am Wohnort. 
 
Insolvenzmasse: Insolvenzmasse ist das Vermögen, das dem Schuldner am Tag der 
Eröffnung des Verfahrens gehört und das er während des Insolvenzverfahrens erlangt, also 
beispielsweise der pfändbare Teil des Einkommens. Nicht zur Insolvenzmasse gehörenden 
Gegenstände, die nicht pfändbar sind. Das sind vor allem der pfändungsfreie Teil des 
monatlichen Einkommens sowie die Gegenstände, die der Schuldner benötigt um sein Leben 
zu bestreiten. Das sind Einrichtungsgegenstände und Kleidung, aber auch das eigene 
Fahrzeug, wenn es für die Berufsausübung benötigt wird. 
 







Fahrzeug: Viele Schuldner besitzen noch ein altes Auto und fragen, ob Sie dieses im 
Insolvenzverfahren behalten dürfen. Grundsätzlich fällt das Auto des Schuldners in die 
Insolvenzmasse und ist zu verwerten. Etwas anderes gilt, wenn das Auto für die Ausübung 
des Berufs benötigt wird und andernfalls die Entlassung droht. Beispielsweise darf ein 
Schichtarbeiter, der den Arbeitsplatz nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann, 
das Auto behalten, weil er andernfalls den Arbeitsplatz verliert. Gehbehinderte Menschen mit 
Schwerbeschädigtenausweis haben nicht automatisch ein Recht darauf, das Auto zu behalten. 
Vielmehr müssen sie ein kompliziertes Feststellungsverfahren beim Insolvenzgericht 
beantragen und beweisen, dass die Wegnahme des Fahrzeuges eine besondere Härte 
darstellen würde - Ausgang ungewiss. Will der Schuldner das Auto behalten, kann er dem 
Insolvenzverwalter anbieten, das Fahrzeug aus der Insolvenzmasse heraus zu kaufen. Das 
heißt er zahlt an den Insolvenzverwalter einen bestimmten Betrag. In der Regel stimmen die 
Insolvenzverwalter zu, weil sie damit weniger Arbeit haben. Möglich ist es, dass ein Freund 
des Schuldners ein Auto kauft und ihn damit fahren lässt. Der Schuldner darf die 
Kraftfahrzeugversicherung auf seinen Namen laufen lassen. Ist das Verfahren eröffnet, darf 
der Schuldner sich von seinem pfändungsfreien Einkommen natürlich ein neues Auto kaufen 
und damit fahren. 
 
Massegläubiger: Zwei Arten von Gläubigern gibt es im Insolvenzverfahren: die 
Massegläubiger und die Insolvenzgläubiger. Die Massegläubiger sind gegenüber den 
Insolvenzgläubigern privilegiert. Die Verbindlichkeiten der Massegläubiger werden als 
Masseverbindlichkeiten bezeichnet. Hierunter fallen die Kosten des Insolvenzverfahrens und 
alle Verbindlichkeiten, die der Insolvenzverwalter eingegangen ist. Des Weiteren alle 
gegenseitige Verträge, die der Insolvenzverwalter aufrechterhalten hat. Zu den 
Masseverbindlichkeiten gehören außerdem die Verbindlichkeiten, die ein vorläufiger 
Insolvenzverwalter eingegangen ist. 
 
Masseunzulänglichkeit: Das Insolvenzverfahren wird nicht eröffnet sondern mangels Masse 
abgewiesen, wenn das Vermögen des Schuldners voraussichtlich nicht ausreichen wird, um 
die Kosten des Verfahrens zu decken. Ist dies der Fall und will der Schuldner trotzdem 
erreichen, dass das Insolvenzverfahren eröffnet wird, so kann entweder eine dritte Person oder 
der Schuldner aus seinem pfändbaren Vermögen den fehlenden Geldbetrag zuschießen. 
 
Natürliche Person: Die Juristen unterscheiden zwischen den natürlichen Personen und den 
juristischen Personen. Natürliche Personen sind Menschen wie Du und ich, juristische 
Personen sind rechtsfähige Gesellschaften (GmbH, AG oder Verein). Sowohl juristische als 
auch natürliche Personen können selbständig Träger von Rechten und Pflichten sein. Die 
Rechtsfähigkeit der natürlichen Personen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Nur 
natürliche Personen dürfen die Restschuldbefreiung beantragen. 
 
Neuerwerb: Neuerwerb wird das Vermögen genannt, das der Schuldner während des 
Insolvenzverfahrens erwirbt. Der Neuerwerb gehört zur Insolvenzmasse, beispielsweise das 
pfändungsfreie Einkommen. Über den unpfändbaren Betrag darf der Schuldner auch im 
Insolvenzverfahren frei verfügen. 
 
Neumasseverbindlichkeiten: Das sind die Masseverbindlichkeiten, die nach der Anzeige der 
Masseunzulänglichkeit begründet worden sind, ohne zu den Kosten des Verfahrens zu 
gehören. Diese Verbindlichkeiten sind im Rang nach den Kosten des Insolvenzverfahrens, 
aber vor den übrigen Masseverbindlichkeiten zu erfüllen. 
 







Obliegenheit: Juristen verstehen unter „Obliegenheit“ eine Mitwirkungspflicht im 
Insolvenzverfahren ohne dass der Schuldner ausdrücklich dazu verpflichtet ist. Verletzt der 
Schuldner eine Obliegenheit, treten Rechtsnachteile ein. Beispielsweise hat der Schuldner im 
Insolvenzverfahren die Obliegenheit, den Treuhänder stets unaufgefordert zu informieren, 
sobald sich seine Vermögensverhältnisse ändern. Gem. § 296 InsO hat der Schuldner eine so 
genannte Erwerbsobliegenheit, d. h. er muss versuchen, einer geregelten Arbeit nachzugehen. 
Aber keine Angst - uns ist kein Fall bekannt, bei der die Restschuldbefreiung versagt wurde, 
weil der Schuldner nicht genügend gearbeitet hat. Dies gilt vor allem in Zeiten hoher 
Arbeitslosigkeit, in denen keine Jobs zu finden sind. 
 
Prozesskostenhilfe: Prozesskostenhilfe ist die vollständige oder teilweise Befreiung einer 
Partei von Gerichtskosten, wenn sie diese aufgrund geringen Einkommens nicht selbst 
aufbringen kann. Die Prozesskostenhilfe kommt überwiegend bei gerichtlichen 
Klageverfahren zur Anwendung. Auch im Insolvenzverfahren gibt es „Prozesskostenhilfe“, 
damit der Schuldner damit der Schuldner das gesetzlich vorgeschriebene 
Schuldenbereinigungsverfahren von einem Rechtsanwalt durchführen lassen kann. Im 
Insolvenzverfahren wird die Prozesskostenhilfe „Beratungshilfe“ genannt. 
 
Beratungshilfe: Damit der Schuldner einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über sein Vermögen bei Gericht beantragen kann, muss er nachweisen, dass vorher von einer 
öffentlich anerkannten Stelle ein außergerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren versucht 
wurde. Die öffentlich anerkannte Stelle kann eine karitative Schuldnerberatung sein, welche 
die Leistungen unentgeltlich erbringt, oder ein Rechtsanwalt. Damit der Schuldner den 
Rechtsanwalt bezahlen kann, erhält er bei Gericht eine Beratungshilfe. Hierzu begibt er sich 
zum Insolvenzgericht und lässt sich einen „Beratungsschein zur Vorbereitung eines 
Verbraucherinsolvenzverfahrens“ ausstellen. Diesen bringt er dem Anwalt mit. Der 
Rechtsanwalt stellt seine Gebühren sodann der Landeskasse in Rechnung. 
 
Rechtspfleger: Der Rechtspfleger ist ein Beamter des gehobenen Dienstes mit 
entsprechender Hochschulausbildung. Im Verbraucherinsolvenzverfahren nimmt der 
Rechtspflege eine Schlüsselstellung ein, weil der überwiegende Teil des Verfahrens nicht 
vom Richter, sondern von ihm abgewickelt wird. 
 
Restschuldbefreiung: Die Restschuldbefreiung wird nach der Wohlverhaltensperiode vom 
Insolvenzgericht mittels Gerichtsbeschluss erteilt. Genau genommen bewirkt die 
Restschuldbefreiung nicht, dass die Forderungen der Insolvenzgläubiger erlöschen. Sondern 
die Forderungen sind nicht mehr durchsetzbar. In der Praxis allerdings spielt die 
Unterscheidung keine Rolle, d. h. der Schuldner ist seine Schulden mit Erteilung der 
Restschuldbefreiung für immer los. Von der Restschuldbefreiung ausgenommen sind 
Verbindlichkeiten aus vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen, wie beispielsweise 
Betrug, Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder und Zwangsgelder sowie die Nebenfolgen 
einer Straftat. 
 
Richter:  Der Richter ist letztendlich der Herr des Insolvenzverfahrens, er entscheidet über 
alle wichtigen Dinge wie beispielsweise die Eröffnung des Verfahrens oder die Erteilung der 
Restschuldbefreiung. Für Insolvenzverfahren ist überwiegend jedoch nicht der Richter 
zuständig, sondern der Rechtspfleger. Gegen richterliche Entscheidungen im 
Insolvenzverfahren gibt es nur in bestimmten Fällen das Rechtsmittel der sofortigen 
Beschwerde. 
 







Schuldenbereinigungsplan: Der Schuldner ist vor Eröffnung des 
Verbraucherinsolvenzverfahrens dazu verpflichtet, eine fachlich qualifizierte Stelle wie zum 
Beispiel einen Rechtsanwalt mit der Durchführung eines Schuldenbereinigungsverfahrens zu 
beauftragen. Hierzu entwirft der Rechtsanwalt zunächst einen Schuldenbereinigungsplan, in 
dem er den Gläubigern einen bestimmten Zahlungsplan zur Begleichung zumindest eines 
Teils der Schulden anbietet. Verfügt der Schuldner weder über Vermögen noch pfändbares 
Einkommen, wird den Gläubigern ein so genannter Null-Plan angeboten. Dieser beinhaltet 
lediglich das Versprechen des Schuldners, dass dieser in den nächsten sieben Jahren sein 
pfändbares Einkommen abführen wird, falls er überhaupt welches haben wird. Den 
Schuldenbereinigungsplan übersendet der Rechtsanwalt den Gläubigern und fordert sie zur 
Zustimmung auf. Weil erfahrungsgemäß stets einer der Gläubiger ablehnt, scheitern 
Schuldenbereinigungsverfahren gewöhnlich. Aber das macht nichts, denn damit ist der 
endlich der Weg frei, das gerichtliche Verfahren zu beantragen. 
 
Treuhänder: Im Gegensatz zum „großen“ Insolvenzverfahren wird der Insolvenzverwalter 
im Verbraucherinsolvenzverfahren „Treuhänder“ genannt. Seine Aufgaben sind weitaus 
geringer als die des Insolvenzverwalters. Beispielsweise braucht sich der Treuhänder nicht um 
Insolvenzanfechtungen zu kümmern. Während der Wohlverhaltensperiode sind die Aufgaben 
des Treuhänders zusätzlich eingeschränkt. Das Amt des Treuhänders üben in der Regel 
spezialisierte Rechtsanwälte aus und werden vom Insolvenzgericht bestellt und überwacht. 
Der Treuhänder hat sowohl die Interessen des Schuldners als auch der Gläubiger zu 
berücksichtigen. 
 
Überschuldung: Die Überschuldung ist nur bei juristischen Personen wie GmbH ein 
Eröffnungsgrund. Die Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen der juristischen Person 
die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Dies wird in der Regel mittels der Bilanz 
ermittelt. Für natürliche Personen im Verbraucherinsolvenzverfahren ist die Überschuldung 
kein Eröffnungsgrund. Bei natürlichen Personen zählt ausschließlich die Zahlungsunfähigkeit 
 
Verbraucher:  Verbraucher im Sinne des Verbraucherinsolvenzverfahrens ist ein anderer 
Begriff als in der sonstigen Gesetzessprache. Während als Verbraucher üblicherweise eine 
natürliche Person bezeichnet wird, die einen Vertrag nicht für eine selbständige berufliche 
Tätigkeit abschließt, umfasst das Verbraucherinsolvenzverfahren auch Personen, die eine 
selbständige wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt haben und deren Vermögensverhältnisse 
überschaubar sind. 
 
Verfallklausel:  Die Verfallklausel ist eine Vereinbarung, die häufig bei Ratenzahlungen 
vorkommt. Verfallklausel bedeutet, dass der gesamte Restbetrag der vereinbarten 
Ratenzahlungen fällig wird, sobald der Schuldner auch nur eine Rate nicht pünktlich bezahlt. 
Eine Verfallklausel kommt beispielsweise im Schuldenbereinigungsplan zur Anwendung, 
wenn der Schuldner die versprochen Beträge in Raten bezahlen soll. 
 
Wohlverhaltensperiode: Die Wohlverhaltensperiode ist der Zeitraum von sechs Jahren nach 
Aufhebung des Insolvenzverfahrens. In diesem Zeitraum muss der Schuldner sein pfändbares 
Einkommen an den Treuhänder abführen. Ansonsten lässt man ihn vollständig in Ruhe. Der 
Schuldner kann in der Wohlverhaltensperiode sich (wieder) selbständig machen, neue 
Schulden eingehen oder etwas ansparen ohne befürchten zu müssen, dass ihm das Ersparte 
weggenommen wird. 
 
Zahlungsunfähigkeit: Die Zahlungsunfähigkeit ist bei natürlichen Personen der 
Eröffnungsgrund. Eine natürliche Person ist zahlungsunfähig, wenn sie nicht dazu in der Lage 







ist, ihre fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Eine Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel 
anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat. Von der 
Zahlungsunfähigkeit zu unterscheiden ist die drohende Zahlungsunfähigkeit. Diese ist nur 
dann Insolvenzgrund, wenn der Schuldner den Antrag selbst gestellt hat. 
 
Wir sind fast am Schluss unseres Kurses angelangt. Das ist der richtige Zeitpunkt, um alles 
nochmals zu wiederholen. Dazu habe ich Ihnen die 44 häufigsten Fragen meiner Mandanten 
rund um das Insolvenzverfahren zusammengestellt. Näher an der Praxis können Sie nicht 
lernen. Also, bis morgen! 
 








 
 
29 Die 33 häufigsten Fragen und Antworten an online -
schuldenfrei.de  
 
 
Frage 1: Welche Folgen hat der Insolvenzantrag auf mein weiteres Leben?  
 
Als Folge des Verbraucherinsolvenzverfahrens müssen Sie für die nächsten 6 Jahre den pfändbaren 
Teil Ihres Einkommens an den Insolvenzverwalter abtreten.  
 
Die Pfändungsgrenze beginnt bei 990 € netto und steigt pro Unterhaltspflicht. Von dem darüber 
hinausgehenden Einkommen wird Ihnen ein Teil abgezogen. 
 
Vorhandenes Vermögen wie beispielsweise Lebensversicherungen oder das eigene Fahrzeug verwertet 
der Insolvenzverwalter zu Beginn des Verfahrens. Einrichtungsgegenstände, Kleider und Schmuck 
bleiben in der Regel verschont. 
 
Mehr passiert nicht. Sie können nach wie vor alles tun und lassen was Sie wollen und niemand darf 
sich einmischen. Allerdings müssen Sie Ihren Insolvenzverwalter über Änderungen hinsichtlich Ihrer 
persönlichen Verhältnisse informieren und dessen Aufforderungen schnellstmöglich nachkommen. 
Insbesondere dürfen Sie sich selbständig machen und Sie dürfen die Wohnung beziehen, die Ihnen 
beliebt. Was Sie mit dem pfändungsfreien Teil Ihres Einkommens machen, geht niemanden etwas an.   
Einen Kredit werden Sie allerdings in den nächsten Jahren nicht mehr bekommen, aber davon haben 
Sie sicherlich erst einmal genug. 
 
 
Frage 2: Ab wann beginnt online-schuldenfrei mit dem Insolvenzantrag, nachdem ich Ihnen den 
Beratungsschein zukommen ließ?  
 
Ihr Antrag wird sofort bearbeitet und ist binnen 6 Wochen beim Gericht. 
 
 
Frage 3: Erfüllt online-schuldenfrei.de die gleichen Aufgaben wie eine öffentliche 
Schuldnerberatung?  
 
Ja, wir erfüllen die gleichen Aufgaben wie eine öffentliche Schuldnerberatung. Nach Abschluss des 
Schuldenbereinigungsverfahrens erhalten Sie von uns gleich einer öffentlichen Beratungsstelle die für 
die Verfahrenseröffnung erforderliche Bescheinigung.  
 
Der einzige Unterschied: Während öffentliche Beratungsstellen circa einen Jahr benötigen, sichern wir 
die Bearbeitung Ihres Antrags binnen sechs Wochen zu und Sie erhalten kompetente Beratung durch 
einen Rechtsanwalt. 
 
 
Frage 4: Ich wohne nicht in Berlin, können Sie trotzdem für mich tätig werden?  
 
Selbstverständlich können wir auch dann für Sie tätig werden, wenn Sie nicht in Berlin wohnen. 
Online-schuldenfrei gilt für das gesamte Bundesgebiet. Ihren Verbraucherinsolvenzantrag werden wir 
an dem örtlich zuständigen Gericht in Ihrem Wohnort stellen. Ein Umzug nach Berlin ist nicht 
erforderlich und selbst wenn Sie vorübergehend im Ausland leben, ist die Einleitung eines 
Insolvenzverfahrens durch uns möglich. 
 
 







Frage 5: Muss ich zu einem persönlichen Gespräch erscheinen?  
 
Nein, wir wickeln alles über die Web-Seite online ab. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an 
oder Sie übersenden uns eine E- Mail. 
 
 
Frage 6: Meine Einkünfte sind so gering, dass ich kein Geld für die Schulden aufbringen kann. 
Darf ich trotzdem Insolvenz beantragen?  
 
Selbstverständlich. Sie können auch dann das Insolvenzverfahren beantragen, wenn Ihre Einkünfte so 
gering sind, dass die Gläubiger komplett leer ausgehen. Dann handelt es sich um ein so genanntes 
masseloses Verfahren. Selbst die Gerichtskosten übernimmt der Staat.  
 
So mancher unerfahrene Insolvenzverwalter verlangt von dem Schuldner, dass er von seinem 
pfändungsfreien Einkommen das Geld für die Gerichtskosten zusammenspart. Das darf er nicht. Das 
pfändungsfreie Einkommen dürfen Sie vollständig für sich selbst behalten. 
 
 
Frage 7: Muss ich mit weiteren Kosten rechnen?  
 
Nein. Wir garantieren Festpreise. Es kommen keine weiteren Kosten auf Sie zu. Zu dem genannten 
Preis stehen wir Ihnen so lange zur Seite, bis das Verfahren eröffnet ist. 
 
 
Frage 8: Nachdem mein geschiedener Ehegatte ein Insolvenzverfahren beantragt hat, fordert ein 
Gläubiger von mir die Rückzahlung der Schuld. Darf er das, muss ich bezahlen, obwohl wir 
längst geschieden sind?  
 
Ob Sie bezahlen müssen hängt davon ab, ob auch Sie den Vertrag unterschrieben haben.  
Falls ja, haften Sie als Gesamtschuldner und müssen die gesamte Schuld bezahlen. Falls nein, besteht 
keine Haftung. 
 
 
Frage 9: Darf der Gerichtsvollzieher die Sachen meines Lebensgefährten pfänden?  
 
Eigentlich ja. Wenn Sie mit Ihrem Lebenspartner in einer Wohnung leben, so gilt die gesetzliche 
Vermutung, dass die Einrichtungsgegenstände demjenigen gehören, gegen den gepfändet wird.  
Der Lebensgefährte müsste dann anhand von Belegen usw. sein Eigentum beweisen und vom 
Gerichtsvollzieher die Herausgabe verlangen.  
 
Aber bei einer normalen Wohnungseinrichtung muss unabhängig von o. g. Rechtsproblem nichts 
befürchtet werden. Einrichtungsgegenstände unterliegen in der Regel dem Pfändungsschutz. 
Am besten ist es, Sie halten für den Fall der Fälle eine Eigentumsliste bereit, um Missverständen von 
vornherein aus dem Weg zu gehen. 
 
 
Frage 10: Darf der Insolvenzverwalter von mir verlangen, dass ich die Gerichtskosten bezahle?  
 
Nein. Seit dem Jahr 2001 ist eine Abweisung des Insolvenzverfahrens mangels Masse bei 
Privatpersonen nicht mehr möglich. Die Verfahrenskosten werden über 7 Jahre gestundet. Der 
Insolvenzverwalter darf nur den pfändungsfreien Teil Ihres Einkommens einziehen. Ist ein pfändbares 
Einkommen vorhanden, zahlt er damit die Verfahrenskosten, wenn nicht, nicht. 
 
 
Frage 11: Darf ich im Insolvenzverfahren eine Kreditkarte auf Guthabenbasis beantragen?  
 
Klar dürfen Sie. Schildern Sie dem Kreditinstitut unbedingt Ihre finanzielle Situation. Sollten sie 
daraufhin eine Kreditkarte erhalten, können Sie diese auf Guthabenbasis problemlos nutzen. 
 







 
Frage 12: Darf ich im Insolvenzverfahren ein Nebenjob ausüben?  
 
Darf ich im Insolvenzverfahren (Privatinsolvenz)einen Nebenjob auf 400 € Basis ausüben oder muss 
ich dann um die Restschuldbefreiung bangen?  
 
Natürlich dürfen Sie einen Nebenjob ausüben. Das hat mit der Restschuldbefreiung überhaupt nichts 
zu tun und hat deswegen keine Auswirkungen auf die spätere Erteilung der Restschuldbefreiung.  
Es ist auch nicht erforderlich, dass Sie den Insolvenzverwalter vorher um Erlaubnis bitten, ob Sie den 
Job annehmen dürfen. In diese Entscheidung darf er sich nicht einmischen.  
 
 Aber: Sobald Sie die Arbeit aufgenommen haben, teilen Sie dies bitte dem Treuhänder mit. 
 
 
Frage 13: Darf ich mein finanziertes Auto im Insolvenzverfahren behalten?  
 
Darf ich mein finanziertes Auto im Insolvenzverfahren behalten? Die Rate beträgt ca. 150 € und die 
könnte ich von meinem pfändungsfreien Einkommen bezahlen. Das Auto hat einen Wert von ca. 5.000 
€, das Finanzierungsdarlehn ca. 8.000 €.  
 
Grundsätzlich ist das möglich, denn was Sie mit Ihrem pfändungsfreien Einkommen machen, geht 
keinen etwas an – auch den Treuhänder nicht.  
 
Aber wenn Sie den Insolvenzantrag stellen, müssen Sie die finanzierende Bank als Gläubiger in die 
Gläubigerliste eintragen. Erfährt die Bank beispielsweise im Schuldenbereinigungsverfahren von der 
bevorstehenden Insolvenz, wird sie den Darlehnvertrag kündigen und Sie müssen das Auto abgeben.  
Sie können im Insolvenzantrag auch verschweigen, dass Sie ein finanziertes Auto besitzen. Aber das 
kann ins Auge gehen. Wegen der unvollständigen Angaben kann man Ihnen die Restschuldbefreiung 
versagen. 
 
Besser ist es in diesen Fällen, dass Sie einen Freund oder Verwandten fragen, ob er den 
Finanzierungsvertrag, so wie er steht und liegt übernimmt. Gehen Sie dann mit dieser Person zur 
Bank, um den Vertrag umzuschreiben. In der Regel haben die Banken nichts dagegen.  
 
Ist der Vertrag umgeschrieben, zahlen Sie die Raten über das Konto Ihres Freundes weiter. Auch die 
Versicherung können Sie weiter auf Ihrem Namen laufen lassen. Wenn Sie so vorgehen, ist Ihr Auto 
vollständig in Sicherheit. 
 
 
Frage 14: Darf ich mich während des Verbraucherinsolvenzverfahrens (wieder) selbstständig 
machen?  
 
Ja, Sie dürfen. Warten Sie solange ab, bis das Amtsgericht das Verbraucherinsolvenzverfahren 
eröffnet hat. An dem Tag, an dem das Gericht das Verfahren eröffnet, dürfen Sie nicht selbständig 
sein, später schon. Informieren Sie aber Ihren Insolvenzverwalter. Wahrscheinlich wird er von Ihnen 
verlangen, dass Sie ihm monatlich eine Einnahmen- Überschussrechnung übersenden, um Ihren 
pfändbaren Gewinn zu ermitteln. Das darf er.  
 
Vor allem müssen Sie dafür Sorge tragen, dass Sie Ihre Umsatzsteuervoranmeldung rechtzeitig und 
regelmäßig abgeben. 
 
Können Sie eventuell neu entstandene Schulden nicht bezahlen, wird der Insolvenzverwalter die so 
genannte Masseunzulänglichkeit anzeigen und das kann dazu führen, dass die Restschuldbefreiung 
versagt wird. 
 
 
Frage 15: Darf mein Dienstherr/Arbeitgeber kündigen, sobald er von meinem 
Insolvenzverfahren erfährt oder habe ich irgendwelche Sanktionen zu erwarten?  
 







Wegen eines Verbraucherinsolvenzverfahrens darf der Arbeitgeber / Dienstherr nicht kündigen. Auch 
Sanktionen brauchen Sie von ihm nicht befürchten.  
 
In der Regel ist es dem Arbeitgeber egal, ob Sie ein Verbraucherinsolvenzverfahren durchlaufen. Was 
der Arbeitgeber hingegen nicht leiden kann, sind die Pfändungen des Arbeitslohns durch Gläubiger 
vor dem Insolvenzverfahren. Genau diese Pfändungen entfallen aber im Verfahren. 
 
 
Frage 16: Ich bin verschuldet und möchte heiraten. Wird mein zukünftiger Ehegatte mit 
hineingezogen?  
 
Nein. Wenn Ihr zukünftiger Ehegatte nicht irgendwo mit unterschrieben hat, wirkt sich das 
Insolvenzverfahren in kleinster Weise auf Ihren Ehegatten aus. 
 
 
Frage 17: Ich bin zwar in Deutschland mit dem ersten Wohnsitz gemeldet, lebe und arbeite aber 
im Ausland. Kann ich trotzdem das Verbraucherinsolvenzverfahren in Deutschland 
durchlaufen?  
 
Naja, wir können es versuchen. Vor allem sollten Sie Ihren Auslandsaufenthalt nicht an die große 
Glocke hängen.  
 
Gehen Sie stattdessen davon aus, dass der Job im Ausland nur vorübergehend ist und Sie Ihren 
Lebensmittelpunkt unverändert in Deutschland haben. 
 
Spätestens in ein paar Monaten wollen Sie wieder zurückkehren. Sollte Ihr Vertrag dann wider 
Erwarten verlängert werden, ist das auch OK.  
 
Allerdings will Sie der Insolvenzverwalter einmal am Anfang des Verfahrens persönlich in seiner 
Kanzlei kennen lernen. Zu diesem Termin müssen Sie wirklich anwesend sein. 
 
 
Frage 18: Ich habe die Eidesstattliche Versicherung abgegeben.  
 
Wer in das Verbraucherinsolvenzverfahren geht, kann getrost die eidesstattliche Versicherung 
abgeben. Seine Rechtslage wird dadurch nicht verschlechtert.  
 
Am Ende des Verfahrens nach ca. 6 Jahren erhält er die Restschuldbefreiung. Damit haben sich 
sämtliche Schulden erledigt. d.h. auch die eidesstattliche Versicherung. 
 
Der Offenbarungseid bzw. Abgabe der eidesstattlichen Versicherung wirkt sich auch weder auf das 
Verbraucherinsolvenzverfahren aus noch auf die Restschuldbefreiung. 
 
 
Frage 19: Ich habe im Insolvenzverfahren neue Schulden gemacht und jetzt zwingt mich ein 
Gläubiger erneut zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung. Ist meine Insolvenz damit 
hinfällig?   
 
Nein, die Insolvenz ist nicht hinfällig. Alle Schulden, die bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
schon vorhanden waren, werden eines Tages mit Erteilung der Restschuldbefreiung erlöschen. Die 
neuen Schulden aber bleiben bestehen. Ein zweites Insolvenzverfahren wird erst wieder nach 10 
Jahren möglich sein. 
 
 
Frage 20: Ich habe in einem Kreditantrag meine Vermögensverhältnisse falsch dargestellt. Ist 
das ein Grund für die Versagung der Restschuldbefreiung?  
 
Ja, bei der Beantragung eines Kredits müssen alle Angaben, von denen die Kreditvergabe abhängig ist, 
richtig sein.  







 
Aber der Gläubiger muss sich ausdrücklich auf die Versagung der Restschuldbefreiung berufen, das 
heißt er muss persönlich zum Schlusstermin erscheinen und dort den Antrag stellen. Den meisten 
Gläubigern ist diese Mühe nicht wert, so dass die Restschuldbefreiung trotzdem in den allermeisten 
Fällen erteilt wird. 
 
 
Frage 21: Ich habe mich bei online-schuldenfrei angemeldet, möchte aber vorerst keinen 
Insolvenzantrag. Muss ich online-schuldenfrei kündigen?  
 
Nein, solange das Auftragsschreiben und die Bezahlung beziehungsweise der Beratungsstellen nicht 
bei uns eingegangen sind, werden wir mit dem Insolvenzantrag ohnehin nicht beginnen. Ihr Datensatz 
bei online-schuldenfrei wird nach einem halben Jahr automatisch gelöscht 
 
 
Frage 22: Ich habe mich zur Ratenzahlung verpflichtet. Wie lange muss ich noch bezahlen?  
 
Sie müssen gar nichts mehr bezahlen. Am besten ist es, Sie stellen sofort jegliche Ratenzahlungen ein, 
auch wenn Sie sich dazu verpflichtet haben.  
 
Zahlen Sie keine alten Schulden mehr, bis zur Eröffnung des Verfahrens. 
 
 
Frage 23: Ich weiß nicht mehr, wem ich alles Geld schulde.  
 
Ihre Gläubiger sollten Sie möglichst kennen. Bitte sehen Sie nochmals in Ihren Unterlagen nach.  
Weitere Möglichkeiten, die eigenen Gläubiger zu erfahren sind: 
 
Selbstauskunft bei der Schufa 
Einblick in die Schuldnerkartei am Amtsgericht Ihres Wohnortes 
Anfrage beim zuständigen Gerichtsvollzieher 
 
Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften ist es nicht so schlimm, wenn man einen Gläubiger 
vergisst. Die Restschuldbefreiung wirkt sich auch auf den vergessenen Gläubiger aus. Aber trotzdem 
sollten Sie bemüht sein, alle Gläubiger zusammenzubekommen und deren Aktenzeichen. 
 
Sollte im Laufe des Insolvenzverfahrens ein vergessener Gläubiger auftauchen, reichen Sie diesen 
unbedingt beim Insolvenzverwalter ein. Er muss sich darum kümmern. 
 
Die genaue Höhe der Forderung ist nicht so wichtig. Geben Sie den Wert zwar so genau als möglich 
an, aber es genügt auch ein ungefährer Wert. Später im Insolvenzverfahren muss der Gläubiger die 
Höhe seiner Forderung dann exakt begründen. 
 
 
 
Frage 24: Kann ich trotz Gewerbeuntersagung wieder selbständig sein?  
 
Ich war selbstständig und mir wurde wegen Steuerschulden vom Gewerbeaufsichtsamt das Gewerbe 
untersagt. Nun möchte ich mich wieder selbstständig machen, doch das Gewerbeamt beharrt auf der 
Gewerbeuntersagung. Ich möchte das so nicht hinnehmen. Gibt es eine Chance für mich?  
 
Ja, die gibt es. Beispielsweise, indem ein guter Freund von Ihnen eine englische Limited gründet und 
Sie zum Direktor (Geschäftsführer) bestellt. Denn die Frage, wer Direktor einer Limited sein kann, ist 
ausschließlich nach englischem Recht zu entscheiden, auf das sich das Gewerbeverbot des deutschen 
Gewerbeamtes nicht (OLG Oldenburg v. 28.5.2001 – 5 W 71/01).  
 
Über das Dazwischenschalten einer Limited können Sie dann wieder „selbständig“ sein. Der weitere 
Vorteil besteht darin, dass die Limited als Auftragnehmer in unbegrenzter Höhe Einnahmen haben 
kann, ohne dass Ihr Insolvenzverwalter jemals diese Einkünfte einziehen kann. 







 
 
Frage 25: Mein Konto ist gesperrt / gepfändet.  
 
Bitte begeben Sie sich zu dem für Sie zuständigen Amtsgericht an Ihrem Wohnsitz und dort zur 
Rechtsantragstelle und beantragen Sie einen "Freigabebeschluss über Ihr Konto".  
 
Den Freigabebeschluss übergeben Sie dann Ihrer Bank. Fragen Sie beim Amtsgericht gleich, ob man 
Ihnen den Freigabebeschluss nicht nur einmalig sondern beispielsweise über die Dauer eines halben 
Jahres erteilt. Dann haben Sie Ruhe, bis zur Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens.  
 
Bei einer Kontenpfändung müssen Sie sich beeilen, denn zur Kontofreigabe haben Sie lediglich sieben 
Tage Zeit. Dann geht das Geld für immer an den Gläubiger. 
 
 
Frage 26: Meine Exfrau hat Insolvenz beantragt. Hafte ich trotz interner Freistellung für das 
Hausdarlehn?  
 
Ich bin seit 2 Jahren geschieden. Meine Exfrau hat das Haus behalten und zum Ausgleich haben wir in 
einem notariellen Scheidungsvertrag vereinbart, dass meine Frau die Zahlung der gesamten Hausraten 
übernimmt. Jetzt hat sie Insolvenz beantragt und die Bank fordert von mir den gesamten noch offenen 
Darlehnbetrag.  
 
 Trotz notariellem Scheidungsvertrag, in dem Ihre Frau Sie von der Zahlung weiterer Hausraten 
freigestellt hat, besitzt die Bank einen vollen Rückzahlungsanspruch gegen Sie. Das heißt: Nachdem 
Ihre Exfrau aufgrund Insolvenz ausgefallen ist, müssen Sie alles bezahlen.  
 
 Erfahrungsgemäß lassen Banken in diesen Dingen nicht mit sich handeln, es sei denn, Sie können der 
Bank eine ernstzunehmende Summe (ca. die Hälfte) zur Rückführung des Darlehns anbieten. Möglich 
für Sie ist natürlich auch ein Insolvenzverfahren für Sie. Je nach Einkommen wird Sie dieser Weg 
wahrscheinlich billiger kommen, als die Rückzahlung der Raten. 
 
 
Frage 27: Muss ich Geld für die Gerichtskosten sparen?  
 
Nein. Seit dem Jahr 2001 ist eine Abweisung des Insolvenzverfahrens wegen nicht vorhandenen 
Vermögens (=mangels Masse) bei Privatpersonen ausgeschlossen.  
 
Die Gerichtskosten in Höhe von ca. 2.200 € werden zunächst vom Staat vorgestreckt und müssen erst 
nach dem Insolvenzverfahren, also nach ca. 6 Jahren, in kleinen Raten abgestottert werden. 
 
 
Frage 28: Wann wird das neue Insolvenzgesetz eingeführt?   
 
Die alten Regelungen gelten noch. Es ist nach wie vor ungewiss, wann und ob überhaupt die 
Regierung ein neues Insolvenzrecht einführt. Eine vom Bundesjustizministerium in Auftrag gegebene 
Anfrage bezüglich der Änderungswünsche der InsO hat ergeben, dass die Gerichte mehrheitlich sogar 
wollen, dass alles beim Alten bleibt. Aber man weiß nie... 
 
 
Frage 29: Was muss ich dem Insolvenzverwalter mitteilen?  
 
Eigentlich alles und leider gibt es Insolvenzverwalter die glauben, alles überwachen zu müssen. Sie 
haben dann Pech gehabt, müssen sich aber fügen und geduldig die gewünschten Auskünfte erteilen.  
Grenzt das Verhalten des Insolvenzverwalters an Schikane, beschweren Sie sich beim 
Insolvenzgericht.  
 
 







Frage 30: Was passiert, wenn ich während des Insolvenzverfahrens arbeitslos werde und kein 
pfändbares Einkommen für die Gläubiger mehr zur Verfügung steht? Wird das 
Insolvenzverfahren eingestellt?  
 
Nein, das Insolvenzverfahren läuft weiter. Wenn Sie kein pfändbares Einkommen mehr 
erwirtschaften, gehen die Gläubiger eben leer aus. Das wirkt sich aber nicht nachteilig auf Ihr 
Verfahren aus.  Auch ein Schuldner besitzt Rechte 
 
 
Frage 31: Wen muss ich darüber informieren, dass ich Insolvenz beantragen werde?  
 
Niemanden und auf keinen Fall Ihre Gläubiger. Die Gläubiger werden von online-schuldenfrei im so 
genannten außergerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahren von dem bevorstehenden 
Insolvenzverfahren informiert.  
 
Vermeiden Sie in dieser Phase möglichst jeden Kontakt zu den Gläubigern. Oft kommt es vor, dass 
geschickte Gläubiger Sie noch zu irgendwelchen Zahlungen überreden, zu denen Sie gar nicht 
verpflichtet sind. 
 
Auch wenn es schwer fällt, halten Sie still, vermeiden Sie möglichst jeden Kontakt. 
 
 
Frage 32: Wer wird mein Insolvenzverwalter?  
 
Wer der Insolvenzverwalter wird, bestimmt ausschließlich das Insolvenzgericht. Darauf sollte und darf 
man keinen Einfluss nehmen.  
 
Wahrscheinlich werden Sie Ihren Insolvenzverwalter während des gesamten siebenjährigen 
Verfahrens nur ein einziges Mal zu einem Gesprächstermin kurz sehen. Dann läuft alles automatisch 
und im Schriftverkehr. 
 
 
Frage 33: Wie lange darf der Gerichtsvollzieher pfänden?  
 
Bis zu dem Tag, an dem das Insolvenzgericht das Verfahren per Gerichtsbeschluss eröffnet hat.  
Aber möglicherweise lässt sich der Gerichtsvollzieher von einer Pfändung abbringen, wenn Sie Ihm 
den Verbraucherinsolvenzantrag vorzeigen. Dann weiß er, dass Ihnen ernst ist und der 
Pfändungsschutz bald eintritt. 
 
Das waren die 33 häufigsten Fragen und Antworten an online-schuldenfrei.de direkt aus der Praxis. 
Bestimmt war auch etwas für Sie dabei und Sie konnten Ihre letzen Wissenslücken rund um das 
Verbraucherinsolvenzverfahren schließen. – Im letzten Kapitel morgen möchte ich Ihnen schließlich 
erklären, wie online-schuldenfreifunktioniert, damit Sie endlich Ihren Weg aus der Schuldenspriale 
nehmen. 
 





